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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Gesetz  

über die Feststellung eines  

Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 

von Baden-Württemberg für  

das Haushaltsjahr 2011

Vom 7. Februar 2011

Der Landtag hat am 2. Februar 2011 das folgende Gesetz 

beschlossen:

§ 1

(1) Im Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württem-
berg für das Haushaltsjahr 2011 (Anlage zum Gesetz 
über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Ba-
den-Württemberg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 
– Staatshaushaltsgesetz 2010/11 – StHG 2010/11 – vom 
1. März 2010, GBl. S. 269) in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) treten hinzu oder fallen weg:
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(2) Die 2011 wegfallenden Stellen sind ab dem 1. April 
2011 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staats-
haushaltsplan 2011 oder im Staatshaushaltsplan 2012 in 
Abgang zu stellen.

(3) § 2 Abs. 6 gilt entsprechend.

(4) Das Finanzministerium ist ermächtigt, auf Grund von 
durch Veränderungen der Geschäftsbereiche erfolgenden 
Stellenumsetzungen die Verteilung der Stelleneinsparauf-
lagen auf die Ressorts nach Absatz 1 neu festzusetzen.

(5) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten 
Stellen nicht ausreicht, um die Einsparauflage des Ein-
zelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparauflage des 
darauf folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Ver-
längerung ist nicht möglich. Für jede zu wenig gestri-
chene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe von 47 300 
Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landesbetriebe 
nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO) kann eine 
Stelleneinsparung durch eine dauerhafte Kürzung der 
Zuführungsrate um einen Betrag von 47 300 Euro je 
Stelle erwirtschaftet werden. Um zu gewährleisten, dass 
jede zweite freiwerdende Stelle innerhalb des Einzel-
plans wiederbesetzt werden kann, gelten die Sätze 1 bis 4 
nicht, wenn nachgewiesen wird, dass die tatsächliche 
Fluktuation bezogen auf den Einzelplan weniger als das 
Doppelte der in Absatz 1 Satz 2 genannten Einsparauf-
lagen betragen hat. Im Falle des Satzes 5 erhöht sich die 
Einsparauflage im jeweils darauffolgenden Jahr ent-
sprechend bis zur Erbringung der Einsparauflage nach 
Absatz 1 Satz 2. Werden in einem Einzelplan über die 
Einsparauflage hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser 
Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingesparten Stellen 
im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Sachmittel in 
Höhe von 47 300 Euro. Die vorgenannten Jahresbeträge 
reduzieren sich 2011 zeitanteilig. Das Finanzministerium 

(2) Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wird der 
Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg für 
das Haushaltsjahr 2011 in Einnahme und Ausgabe fest-
gestellt auf 35 335 449 600 Euro.

§ 2

Nach § 2 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes über 
die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staats-
haushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haus-
haltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 (GBl. 
S. 1037) wird folgender § 2 a, § 2 b und § 2 c eingefügt:

»§ 2 a

(1) Zur Haushaltskonsolidierung sind in den Jahren 2011 
bis 2016 insgesamt 1480 Stellen einzusparen. Von den 
im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellen-
übersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stel-
len sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 
2011 zusätzlich zu den in § 2 genannten Stellenein-
sparungen insgesamt in Abgang zu stellen:

Stellen
2011

Epl. 02 – StM 1,0

Epl. 03 – IM 100,0

Epl. 04 – KM 9,0

Epl. 05 – JuM 0,0

Epl. 06 – FM 50,0

Epl. 07 – WM 1,0

Epl. 08 – MLR 20,0

Epl. 09 – SM 2,0

Epl. 10 – UVM 7,0

Epl. 14 – MWK 19,0

Zusammen 209,0

 2011

Einzelplan Einnahmen Ausgaben
  Tsd. Euro Tsd. Euro

01 Landtag (LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 0,0

02 Staatsministerium (StM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 200,0

03 Innenministerium (IM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 12 048,2

04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (KM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 5 131,0

05 Justizministerium (JuM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 450,0

06 Finanzministerium (FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 196 500,0  + 171 500,0

07 Wirtschaftsministerium (WM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 27 800,0

08 Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz (MLR) . .  + 0,0  + 15 000,0

09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren (SM) . . . . . .  + 0,0  + 6 342,6

10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM) . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 55 000,0

11 Rechnungshof (RH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 0,0

12 Allgemeine Finanzverwaltung (AFV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 342 232,2  + 245 260,4

14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) . . . . . . . . . . . . . . .  + 0,0  + 0,0

  Zusammen + 538 732,2  + 538 732,2
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(2) In § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes über 
die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staats-
haushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haus-
haltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 (GBl. 
S. 1037) werden in Absatz 1 Nr. 2 Satz 1 nach dem Wort 
»nach« die Worte »§ 153 e Abs. 2 LBG« gestrichen und 
durch die Worte »§ 69 Abs. 3 LBG« ersetzt und in Satz 2 
nach den Worten »zuletzt geändert durch« die Worte 
»Verordnung vom 14. September 2009 (GBl. S. 473)« ge-
strichen und durch die Worte »Artikel 44 des Gesetzes 
vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 973)« ersetzt.

(3) § 3 Abs. 1 Nr. 3 StHG 2010/11 in der Fassung des 
 Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags 
zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für 
die Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 
2010 (GBl. S. 1037) erhält folgende Fassung:

»3. Planstellen für Beamte und Richter, denen auf Grund 
von

 3.1  § 70 LBG und § 7 c Landesrichtergesetz als 
Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, 
gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit 
mit einem Stellenanteil von 60 vom Hundert als 
besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zu-
schlag nach § 69 LBesGBW und erforderlichen-
falls ein Ausgleich nach § 70 LBesGBW gezahlt 
werden. Sätze 1 und 2 der Nr. 3.1 gelten auch, 
wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Frei-
zeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in die-
sem Fall sind während der Arbeitsphase 40 vom 
Hundert der Stelle gesperrt und dürfen in dieser 
Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genom-
men werden.

 3.2  Artikel 62 § 4 Nr. 3 Dienstrechtsreformgesetz 
als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, 
gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit 
mit einem Stellenanteil von 50 vom Hundert  
als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der 
Zuschlag nach § 101 Abs. 7 LBesGBW gezahlt 
werden. Sätze 1 und 2 der Nr. 3.2 gelten auch, 
wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Frei-
zeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in die-
sem Fall sind während der Arbeitsphase 50 vom 
Hundert der Stelle gesperrt und dürfen in dieser 
Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genom-
men werden.

Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beam-
ten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vor-
stehenden Regelungen entsprechend anzuwenden 
mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Be-
messung der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen 
Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.«

(4) In § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 

kann im Hinblick auf das Ausbauprogramm 2012 bei den 
Hochschulen Ausnahmen von Satz 2 zulassen.

§ 2 b

(1) Mit der Einführung des differenzierten Lebens-
arbeitszeitkontos sollen zur Konsolidierung des Haus-
halts ab 2018 jährlich 160 000 000 Euro eingespart wer-
den. Im Jahr 2011 ist ein Einsparbetrag in Höhe von 
20 000 000 Euro zu erbringen.

(2) Zur Umsetzung der in Absatz 1 Satz 2 genannten Ein-
sparungen sollen nach Maßgabe der Festlegungen in 
Kap. 1212 Tit. 462 01 zusätzlich zu dem Stellenabbau 
nach § 2 und § 2 a von den im Staatshaushaltsplan in den 
Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen 
Plan stellen und anderen Stellen sowie bei den Landesbe-
trieben Stellen nicht besetzt werden.

(3) Die 2011 nicht zu besetzenden Stellen sind ab dem  
1. September 2011 gesperrt. 

(4) § 2 Abs. 6 gilt entsprechend.

(5) Das Finanzministerium ist ermächtigt, auf Grund von 
durch Veränderungen der Geschäftsbereiche erfolgenden 
Stellenumsetzungen die Verteilung der Einsparauflagen 
auf die Einzelpläne nach Absatz 2 Satz 2 neu festzu-
setzen.

(6) Jeder nach Absatz 3 gesperrten Stelle wird als Gegen-
wert ein Jahresbetrag in Höhe von 47 300 Euro zugrunde 
gelegt. Für Landesbetriebe nach § 26 der Landeshaus-
haltsordnung (LHO) kann die Nichtbesetzung einer 
Stelle ersatzweise durch eine dauerhafte Kürzung der 
Zu führungsrate um einen Betrag von 47 300 Euro je 
Stelle erwirtschaftet werden. Es ist zu gewährleisten, 
dass jede zweite freiwerdende Stelle innerhalb des 
 Einzelplans wieder besetzt werden kann. Dabei ist die 
tat sächliche Fluktuation bezogen auf den Einzelplan 
 zugrunde zu legen. Die vorgenannten Jahresbeträge ver-
mindern sich 2011 zeitanteilig.

§ 2 c

Um einen ordnungsgemäßen Vollzug der Einsparauf-
lagen nach § 2 a und § 2 b zu gewährleisten, wird die 
Landesregierung ermächtigt, gesonderte Vollzugsbestim-
mungen zu treffen.«

§ 3

(1) In § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) werden in Absatz 1 Nr. 1 Satz 1 nach dem 
Wort »außerhalb« die Worte »§ 153 e Abs. 2 LBG« ge-
strichen und durch die Worte »§ 69 Abs. 3 LBG« ersetzt.
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gemäß« die Worte »§ 72 a BBesG« gestrichen und durch 
die Worte »§ 9 LBesGBW« ersetzt.

(9) In § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) werden in Absatz 11 Satz 1 nach den 
 Worten »nach Maßgabe des« das Wort »Dienstrechts-
reformgesetzes« gestrichen und durch die Worte »§ 59 
LBesGBW« ersetzt. In Satz 5 werden nach den Worten 
»Leistungsbezüge nach« die Worte »§ 11 b Abs. 3 
LBesG« gestrichen und durch die Worte »§ 39 Abs. 6 
Nr. 2 LBesGBW« ersetzt, nach den Worten »Lehrzulagen 
nach« die Worte »§ 12 LBesG« gestrichen und durch  
die Worte »§ 60 LBesGBW« ersetzt und nach den Wor-
ten »Funktionszulagen nach« die Worte »§ 12 a LBesG« 
gestrichen und durch die Worte »§ 61 LBesGBW« 
e rsetzt.

(10) § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes über 
die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staats-
haushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haus-
haltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 (GBl. 
S. 1037) wird nach Absatz 19 um folgende Absätze 20 
bis 26 ergänzt:

»(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ka-
piteln, die von der dezentralen Finanzverantwortung 
 gemäß § 7 a Abs. 1 LHO erfasst sind, auf Antrag der 
obersten Landesbehörden den Leertitel 422 04 mit der 
Zweckbestimmung ›Leistungsprämien für Beamtinnen 
und Beamte gem. § 76 LBesGBW‹ planmäßig im Haus-
haltsjahr 2011 einzurichten. Das Finanzministerium wird 
zudem ermächtigt, diejenigen Titel des dezentralen Bud-
gets festzulegen, aus deren erwirtschafteten freien Mit-
teln in den Leertiteln 422 04 Ausgaben zulässig sind.

(21) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach § 6 
Abs. 8 die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a 
Abs. 1 LHO übertragen wurde, können ab dem Haus-
haltsjahr 2011 die im Rahmen der dezentralen Finanz-
verantwortung erwirtschafteten Mittel zur Vergabe von 
Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwenden.

(22) Im Stellenplan des Einzelplans 03 kann bei Kapitel 
0304 mit Zustimmung des Innenministeriums eine Plan-
stelle der Besoldungsgruppe B 3 des Titels 422 01 Ab-
schnitt 1 – Regierungspräsidium – mit einem Beamten 
des Titels 682 03 (Leiter des Landesgesundheits amts), 
sowie eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 (Lei-
tender Medizinaldirektor) des Titels 682 03 mit einem 
Beamten der Besoldungsgruppe A 16 (Leitender Regie-
rungsdirektor/Leitender Baudirektor) des Titels 422 01 
Abschnitt 1 – Regierungspräsidium – besetzt werden.

(23) Im Stellenplan des Einzelplans 05 Kapitel 0507 
 Titel 422 01 wird eine neue Planstelle der Besoldungs-
gruppe R 3 (Vorsitzender Richter am Finanzgericht –  
als örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate des 

(GBl. S. 1037) werden in Absatz 1 Nr. 4 Satz 1 erster 
Halbsatz nach dem Wort »nach« die Worte »§ 153 e 
Abs. 2 LBG« gestrichen und durch die Worte »§ 69 
Abs. 3 LBG« ersetzt.

(5) § 3 Abs. 5 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) erhält folgende Fassung:

»(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im 
Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für Lehrkräfte 
nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Kultus-
ministeriums über die Arbeitszeit der Lehrer an öffent-
lichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt ge-
ändert durch Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 
2008 (Kultus und Unterricht 2009, S. 31), oder im Rah-
men des differenzierten Lebensarbeitszeitkontos nach 
§ 2 b erforderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stel-
len oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf 
Grund § 71 LBesGBW bezahlt bzw. rückwirkende Er-
höhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt der Leis-
tungsstörung ausgeglichen werden. Die den Beschäfti-
gungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile 
dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stel-
lenplänen und Stellen übersichten der einzelnen Kapitel 
veranschlagten Stellen nicht überschreiten. Eine zusätz-
liche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulie-
rung von Störfällen ist ausgeschlossen.«

(6) In § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) werden in Absatz 6 jeweils die Worte 
»§§ 152 ff. LBG« gestrichen und durch die Worte 
»§§ 71 ff. LBG« ersetzt.

(7) In § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes über 
die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staats-
haushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushalts-
jahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 (GBl. 
S. 1037) werden in Absatz 7 Satz 2 Nr. 2 nach den Worten 
»der Beamten und Richter« die Worte »(§ 1 Abs. 2 und 3 
BBesG)« gestrichen und durch die Worte »(§ 1 Abs. 2 und 
3 LBesGBW)« ersetzt und nach den Worten »die Ver-
sorgungsrücklage nach« die Worte »§ 14 a Abs. 2  
Satz 2 BBesG« gestrichen und durch die Worte »§ 17 
LBesGBW« ersetzt. In Satz 3 werden nach den Worten 
»in Ämtern der« die Worte »Bundes- bzw.« gestrichen.

(8) In § 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) werden in Absatz 10 Satz 2 nach dem 
Wort »Von« die Worte »§ 6 Abs. 1 BBesG« gestrichen 
und durch die Worte »§ 8 Abs. 1 LBesGBW« ersetzt und 
nach den Worten »abweichende Besoldungszahlungen 
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§ 4

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StHG 2010/11 in der Fassung des 
Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags 
zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für 
die Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 
2010 (GBl. S. 1037) erhält folgende Fassung:

»2.  im Haushaltsjahr 2011 bis zur Höhe von 810 000 000 
Euro,«

§ 5

In § 5 Abs. 2 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haus haltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) wird am Ende der Nummer 7 der Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt und folgende neue Nummer 
8 angefügt:

»8.  zu Gunsten der Landesbeteiligungen Baden-Würt-
temberg GmbH bis zu insgesamt 2 100 000 000 
EUR.«

§ 6

(1) § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 StHG 2010/11 in der 
Fassung des Gesetzes über die Feststellung eines Zwei-
ten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-
Württemberg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 
15. Dezember 2010 (GBl. S. 1037) erhalten folgende 
Fassung:

»4. zur Erprobung einer erweiterten dezentralen Finanz-
verantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der 
Einzelpläne 01 bis 11, ohne Kapitel Allgemeine 
 Bewilligungen (Kap. …02) sowie innerhalb der 
Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1486, 1494 und 
1495 – alle Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 
63, 66 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für 
sich

 4.1  die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 
51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 
06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgrup-
pen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685;

 4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;

»5. zur Erprobung einer erweiterten dezentralen Finanz-
verantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel  
der Einzelpläne 01 bis 11, ohne Kapitel Allgemeine 
Bewilligungen (Kap. …02) sowie innerhalb der 
Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1486, 1494 und 
1495 – alle Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 
63, 66 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich

 5.1  die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der 
Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, 
Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der 
Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 
und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätz-

 Finanzgerichts – + Amtszulage) gegen Wegfall einer 
Planstelle der Besoldungsgruppe R 3 (Vorsitzender Rich-
ter am Finanzgericht) und gegen Wegfall einer Planstelle 
der Besoldungsgruppe R 2 (Richter am Finanzgericht – 
als örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate des Fi-
nanzgerichts – + Amtszulage) ausgebracht. Im Gegenzug 
entfällt der im Rahmen des Nachtrags zum Staatshaus-
haltsplan 2010/2011 im Stellenplan des Einzelplans 05 
Ka pitel 0507 Titel 422 01 ausgebrachte kw-Vermerk bei 
einer Planstelle der Besoldungsgruppe R 2 (Richter am 
Finanzgericht).

(24) Im Stellenplan des Einzelplans 03 Kapitel 0306 Ti-
tel 422 01 Abschnitt 5 (Forstdirektion) wird eine neue 
Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 (Forstoberinspek-
tor – kw 31. Dezember 2011) gegen Wegfall einer Plan-
stelle der Besoldungsgruppe A 9 (Regierungsinspektor – 
kw 31. Dezember 2011) ausgebracht. Im Stellenplan des 
Einzelplans 03 Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 5 
(Forst direktion) wird eine neue Planstelle der Besol-
dungsgruppe A 10 (Forstoberinspektor) gegen Wegfall 
einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 (Regierungs-
inspektor) ausgebracht.

(25) Die im Stellenplan des Einzelplans 08 in den Ka-
piteln 0806, 0820 und 0835 veranschlagten Planstellen 
der Besoldungsgruppe A 9 (Forstinspektor) fallen weg. 
Im Gegenzug werden Planstellen der Besoldungsgruppe 
A 10 (Forstoberinspektor) ausgebracht. Gebündelte Plan-
stellen der Besoldungsgruppe A 9 (Forst-, Regierungs-
inspektor) werden nur dann in der Besoldungsgruppe A 10 
(Forstoberinspektor) ausgebracht, wenn sie mit einem 
Beamten des gehobenen Forstdienstes besetzt sind.

(26) Im Stellenplan des Einzelplans 05 Kapitel 0503 
 Titel 422 01, Abschnitt 2 (Landgerichte, Staatsanwalt-
schaften und Amtsgerichte), wird bei den Planstellen  
der Besoldungsgruppe R 2 (Direktor des Amtsgerichts – 
mit 8 und mehr Richterplanstellen – + Amtszulage), der 
Besoldungsgruppe R 2 (Direktor des Amtsgerichts – mit  
4 bis 7 Richterplanstellen –), der Besoldungsgruppe R 1 
(Direktor des Amtsgerichts – mit bis zu 3 Richter-
planstellen – + Amtszulage), der Besoldungsgruppe R 1 
(Richter am Land- und Amtsgericht) und der Besol-
dungsgruppe R 1 (Staatsanwalt) eine Fußnotenkennzif-
fer 3 und nach Abschnitt 2 eine Fußnote 3) mit dem 
Wortlaut ›Der mit der Leitung der Jugendarrestanstalten 
Göppingen und Rastatt beauftragte Stelleninhaber erhält 
eine Stellenzulage von 150 EUR.‹ ausgebracht. Im Ge-
genzug  entfallen die im Stellenplan des Einzelplans 05 
Kapitel 0503 Titel 422 01, Abschnitt 2 (Landgerichte, 
Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte), bei der Besol-
dungsgruppe R 2 (Direktor des Amtsgerichts – mit 8 und 
mehr Richterplanstellen – + Amtszulage) und der Besol-
dungsgruppe R 1 (Direktor des Amtsgerichts – mit bis zu 
3 Richterplanstellen – + Amtszulage) ausgebrachten 
Planvermerke mit dem Wortlaut ›1 bzw. 2 Stellenin haber 
erhalten als Vollzugsleiter des Jugendarrestes eine Stel-
lenzulage von 150 EUR‹.«
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kann das Finanzministerium abweichende und ergän-
zende Regelungen treffen.«

(4) § 6 Abs. 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) erhält folgende Fassung:

»(3) 7,5 vom Hundert der Haushaltsansätze der Aus-
gabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 in Verbindung 
mit Absatz 1 Satz 2 bilden eine Globalsteuerungsreserve 
gemäß § 7 a Abs. 5 LHO. Das Finanzministerium wird 
ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel 
entsprechend der Haushaltsentwicklung während des 
Jahres freizugeben.«

(5) § 6 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes über 
die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staats-
haushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haus-
haltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 (GBl. 
S. 1037) wird nach Absatz 7 um folgenden Absatz 8 er-
gänzt:

»(8) Für Landesbetriebe nach § 26 LHO gilt die dezen-
trale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO.«

§ 7

(1) In § 6 a Abs. 2 StHG 2010/11 in der Fassung des 
 Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags 
zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für 
die Haus haltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 
2010 (GBl. S. 1037) wird nach Satz 1 folgender neuer 
Satz 2 angefügt:

»Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale 
Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO.«

(2) In § 6 a Abs. 3 StHG 2010/11 in der Fassung des Ge-
setzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags 
zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für 
die Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 
2010 (GBl. S. 1037) wird nach der Nummer 3 folgende 
neue Nummer 4 angefügt:

»4. Leistungsprämie

Im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung 
nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Nr. 1 und 
2 erwirtschaftete Mittel können zur Vergabe von 
Leis tungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwen-
det werden. Das Finanzministerium wird ermäch-
tigt, in den Fällen des Absatz 1 auf Antrag der obers-
ten Landesbehörden den Leertitel 422 04 mit der 
Zweck be stimmung ›Leistungsprämien für Beamtin-
nen und Be amte gemäß § 76 LBesGBW‹ planmäßig 
im Haushaltsjahr 2011 einzurichten. Bei diesen 
Leertiteln sind Ausgaben zulässig bis zur Höhe der 
im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung 
nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Nr. 1 und 
2 erwirtschafteten Mitteln.«

lich die Titel der Gruppe 427, 685 bis zu 50 
vom Hundert des Titelansatzes;

 5.2  die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit.  
546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 
428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titel-
gruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 
685 zugunsten der Obergruppe 81 und der 
 Titelgruppen 66 und 69.«

(2) In § 6 Abs. 1 StHG 2010/11 in der Fassung des 
 Gesetzes über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags 
zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für 
die Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 
2010 (GBl. S. 1037) wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
eingefügt:

»Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß 
Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0314 Titel- 
gruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 
Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den 
Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0420 und 0428 Titelgrup-
pen 80 und 84, bei Kap. 0436 die Titelgruppen 72 und  
84, Kap. 0437, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 
Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, 
Kap. 0708  Titelgruppe 78, 79, 82 und 86, Kap. 0710 
 Titelgruppe 73, Kap. 0712 Titelgruppe 70, Kap. 0804, 
Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 0810, 
0812, 0816, 0819, 0820, 0827, 0835 Titelgruppe 79, 
Kap. 0903 Tit. 685 76, Kap. 0919 Tit. 534 01, Kap. 0922 
Tit. 685 76, Kap. 1001 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, 
Kap. 1003 Titelgruppe 78, Kap. 1007 Titelgruppe 87 und 
88, Kap. 1469 Tit. 429 76 und Tit. 546 76, Kap. 1479 
Tit. 429 71 und Aus gabentitel zur Bewirtschaftung von 
zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem 
Kommunalen Inves titionsfonds, dem Kommunalen Fi-
nanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder 
den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind.«

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

(3) § 6 Abs. 2 StHG 2010/11 in der Fassung des Gesetzes 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum 
Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die 
Haus haltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 
(GBl. S. 1037) erhält folgende Fassung:

»(2) Für die Ausgabetitel nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 
in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale 
 Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO. Diese 
Ausgabetitel werden gemäß § 7 a Abs. 2 in Verbindung 
mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Für die nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 in Verbindung mit Absatz 1 
Satz 2 neu geschaffene Flexibilität wird im Haushalts-
jahr 2011 eine Effizienzrendite nach § 7 a Abs. 2 Nr. 4 
LHO im Verhältnis der Budgetsumme pro Einzelplan zur 
Gesamtsumme der Budgets aller Einzelpläne durch den 
Haushaltsansatz bei in Kap. 1212 Tit. 972 03 ab geschöpft. 
Unter Beachtung des vorgesehenen Einspar volumens 
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§ 8

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. Februar 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Mappus
 Prof. Dr. Goll Rau
 Prof. Dr. Reinhart Rech
 Prof’in Dr. Schick Prof. Dr. Frankenberg
 Stächele Köberle
 Dr. Stolz Gönner
  Prof’in Dr. Ammicht Quinn
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die Geltendmachung von Rechtsansprüchen zu er-
möglichen. Die Videobeobachtung ist nur zulässig, 
wenn 

 1.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die in 
Satz 1 genannten Rechtsgüter, Einrichtungen oder 
Objekte gefährdet sind und

 2.  keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

 (2) Die Videobeobachtung und die erhebende Stelle 
sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu ma-
chen.

 (3) Die Speicherung (Videoaufzeichnung), Übermitt-
lung und Nutzung der nach Absatz 1 erhobenen Daten 
ist zulässig, soweit sie zum Erreichen des verfolgten 
Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Inte-
ressen der Betroffenen beeinträchtigt werden. Für 
 einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet 
werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder 
von Straftaten erforderlich ist.

 (4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten 
einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über die 
Tatsache der Speicherung zu benachrichtigen. § 14 
Abs. 2 und 3 findet entsprechende Anwendung. 

 (5) Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte 
oder sich auf die Videoüberwachung beziehende 
 Unterlagen sind unverzüglich, spätestens jedoch vier 
Wochen nach der Datenerhebung zu löschen, soweit 
sie nicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten oder 
zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt 
werden. 

 (6) Der erstmalige Einsatz optisch-elektronischer Ein-
richtungen bedarf der vorherigen schriftlichen Frei-
gabe durch die verantwortliche Stelle. Die schriftliche 
Freigabe hat folgende Angaben und Begründungen zu 
enthalten:

 1. Zweck der Videoüberwachung, 

 2.  Darlegung der Erforderlichkeit der Videobeobach-
tung und gegebenenfalls der Videoaufzeichnung, 
insbesondere auch in Bezug auf die räumliche Aus-
dehnung und den zeitlichen Umfang, 

 3. Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1, 

 4. eine Abwägung mit den Interessen der Betroffenen, 

 5. Maßnahmen nach Absatz 2, 

 6.  Namen der zugriffsberechtigten Personen und vor-
gesehene Datennutzungen und -übermittlungen, 

 7.  Zeitpunkt der Löschung und gegebenenfalls Fristen 
für die Prüfung der Löschung sowie die hierfür 
maßgeblichen Erwägungen und 

 8.  technische und organisatorische Maßnahmen nach 
§ 9.

Gesetz zur Änderung  
des Landesdatenschutzgesetzes* und 

anderer Rechtsvorschriften

Vom 7. Februar 2011

Der Landtag hat am 2. Februar 2011 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesdatenschutzgesetzes

Das Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom  
18. September 2000 (GBl. S. 649), zuletzt geändert durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 964), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

 »(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch Behörden und sonstige öffent-
liche Stellen des Landes, der Gemeinden und Gemein-
deverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts (öffentliche Stellen). Einzelne Vorschriften 
gelten auch für die Tätigkeit des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich.« 

2. § 13 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

3. Nach § 20 wird folgender § 20 a eingefügt:

 »§ 20 a

  Videobeobachtung und Videoaufzeichnung 
  (Videoüberwachung)

 (1) Mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen 
dürfen personenbezogene Daten erhoben werden 
 (Videobeobachtung), wenn dies im Rahmen der Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des 
Hausrechts erforderlich ist,

 1.  um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von 
Personen, die sich in öffentlichen Einrichtungen, 
 öffentlichen Verkehrsmitteln, Amtsgebäuden oder 
sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen 
oder in deren unmittelbarer Nähe aufhalten, oder

 2.  um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffent-
liche Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder sonstige 
bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die  
dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen 
Sachen 

 zu schützen, insbesondere die Begehung von Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder 
Straftaten zu verhindern oder deren Verfolgung oder 

*  Artikel 1 Nr. 5 Buchst. a dient der Umsetzung der Richtlinie 95/46/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 
S. 31).
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Disziplinarverfahrens und für ein Vorermittlungs-
verfahren übt hinsichtlich des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz der Präsident des Landtags 
aus.«

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Satz 1 Halbsatz 2 wird das Wort »Innen-
ministeriums« durch das Wort »Landtags« er-
setzt.

 bb) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

   »Ihre Einbeziehung in den allgemeinen Perso-
nalaustausch der Landesverwaltung wird von 
der Landesregierung gewähr leistet.«

c)  In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte »die Landes-
regierung« durch die Worte »der Präsident des 
Landtags« ersetzt. 

5. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

  »(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist 
auch Aufsichtsbehörde nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz für den Datenschutz im nichtöffent-
lichen Bereich.

  (2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz er-
stattet dem Landtag zum 1. Dezember jedes zwei-
ten Jahres einen Bericht über seine Tätigkeit im öf-
fentlichen und im nichtöffentlichen Bereich. Dieser 
ist zu veröffentlichen.

  (3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat 
auf Anforderung des Landtags Gutachten zu erstel-
len und besondere Berichte zu erstatten. Er hat fer-
ner zu parlamentarischen Anfragen von Abgeord-
neten Stellung zu nehmen, die den Datenschutz in 
dem seiner Kontrolle unterliegenden Bereich be-
treffen. Er kann sich jederzeit an den Landtag wen-
den, damit ihn  dieser bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben unterstützt. Der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz unterrichtet den Ständigen Aus-
schuss des Landtags halbjährlich, aus besonderem 
 Anlass auch unverzüglich, über aktuelle Entwick-
lungen im Bereich des Datenschutzes und über da-
tenschutzrechtliche Angelegenheiten von grund-
sätzlicher oder wesentlicher Bedeutung. Eine 
Unterrichtung erfolgt auch, wenn der Ständige 
Ausschuss des Landtags darum  ersucht.«

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 
und 5.

6. Nach § 32 wird folgender § 32 a eingefügt:

 »§ 32 a

 Gebühren für Amtshandlungen im 
  nichtöffentlichen Bereich

 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann für 
individuell zurechenbare Amtshandlungen im nicht-
öffentlichen Bereich Gebühren und Auslagen fest-

 Ist ein behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt, 
ist diesem der Entwurf der schriftlichen Freigabe zur 
Prüfung zuzuleiten. Für Änderungen des Verfahrens 
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.«

4. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

  »(1) Auf Vorschlag der Landesregierung wählt der 
Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz. Dieser 
muss die Befähigung zum Richteramt oder zum hö-
heren Verwaltungsdienst haben oder für eine andere 
Laufbahn des höheren Dienstes befähigt sein. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz wird jeweils 
für die Dauer von sechs Jahren in ein Beamtenver-
hältnis auf Zeit berufen. Einmalige Wiederwahl ist 
zulässig. 

  (2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist 
in Ausübung seines Amtes völlig unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Er unterliegt keiner 
Rechts- und Fachaufsicht. 

  (3) Die Dienststelle des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz wird beim Landtag eingerichtet. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz trifft die 
Entscheidungen nach § 37 des Beamtenstatusgeset-
zes für sich und seine Mitarbeiter in eigener Verant-
wortung. Er untersteht der Dienstaufsicht des Prä-
sidenten des Landtags nur insoweit, als seine 
völlige Unabhängigkeit dadurch nicht beeinträch-
tigt wird. Die für Richter auf Lebenszeit geltenden 
Vorschriften über die Dienstaufsicht, die Teilzeit-
beschäftigung, Urlaub von längerer Dauer ohne 
Dienstbezüge, die Altersteilzeit, die Altersgrenze, 
die Ab ordnung, die Versetzung in ein anderes Amt, 
die Versetzung in den Ruhestand, die einge-
schränkte Verwendung wegen begrenzter Dienstfä-
higkeit, die Entlassung, die Amtsenthebung, die 
vorläufige Untersagung der Amtsgeschäfte und 
über Disziplinarmaßnahmen sind auf den Landes-
beauftragten für den Datenschutz sinngemäß anzu-
wenden. Im Falle des Satzes 4 sind die Vorschriften 
des Landesrichtergesetzes und des Deutschen 
Richtergesetzes über Disziplinarverfahren, Verset-
zungs- und Prüfungsverfahren und Richterdienst-
gerichte sinngemäß und mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass bei den Dienstgerichten nur Richter 
aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit mitwirken. Das 
Dienstgericht entscheidet in der Besetzung mit ei-
nem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, der Dienst-
gerichtshof in der Besetzung mit einem Vorsitzen-
den und vier Beisitzern. Für das Dienstgericht 
bestimmt das Präsidium des Landgerichts Karls-
ruhe und für den Dienstgerichtshof das Präsidium 
des Oberlandesgerichts Stuttgart die Vorsitzenden, 
die Beisitzer und deren Vertreter aus den 
Vorschlags listen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Das Antragsrecht zur Einleitung eines förmlichen 
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datenschutzgesetzes unberührt. Die nach § 59 Abs. 2 des 
Rundfunkstaatsvertrages zuständige Aufsichtsbehörde 
arbeitet mit dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz zusammen.«

Artikel 4

Änderung des Landesjustizkostengesetzes

Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom  
15. Januar 1993 (GBl. S. 110), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 38 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 971), wird wie folgt geändert:

§ 9 a wird wie folgt geändert:

1. Absatz 7 wird aufgehoben.

2. Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7.

Artikel 5

Änderung der Verordnung der Landesregierung  
über die hilfeleistende Behörde nach  

dem Übereinkommen vom 28. Januar 1981  
zum Schutz des Menschen bei der automatischen 

 Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Verordnung der Landesregierung über die hilfeleis-
tende Behörde nach dem Übereinkommen vom 28. Ja-
nuar 1981 zum Schutz des Menschen bei der automa-
tischen Verarbeitung personenbezogener Daten vom  
23. September 1985 (GBl. S. 325) wird wie folgt ge-
ändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

»§ 1

Die Aufgaben der gegenseitigen Hilfeleistung nach 
 Ar tikel 13 Abs. 2 Buchst. a des Übereinkommens vom 
28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der 
 automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten 
nimmt der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
wahr.«

Artikel 6

Änderung der Verordnung der Landesregierung  
über Zuständigkeiten nach dem Gesetz  

über Ordnungswidrigkeiten 

Die Verordnung der Landesregierung über Zuständigkei-
ten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung vom 2. Februar 1990 (GBl. S. 75, ber. S. 268), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom  
8. Juli 2010 (GBl. S. 530), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden Absätze 1 
bis 5.

setzen. Die Ausübung des Ermessens bedarf keiner 
Begründung. Das Innenministerium legt im Einver-
nehmen mit dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz durch Rechtsverordnung die Gebührentat-
bestände und die Höhe der Gebühren fest.«

 7. Der sechste Abschnitt wird aufgehoben.

 8. Der bisherige siebte Abschnitt wird sechster Ab-
schnitt.

 9. § 40 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 »(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das 
durch Rechtsverordnung des Innenministeriums be-
stimmte Regierungspräsidium.«

10. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Landesmediengesetzes

Das Landesmediengesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 273, 
ber. S. 387), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 16. März 2010 (GBl. S. 307), wird wie folgt 
geändert:

1. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

 »(1) Zuständige Aufsichtsbehörde zur Überwa-
chung der Einhaltung der Datenschutzbestim-
mungen im Bereich des privaten Rundfunks ist, 
soweit die Datenverarbeitung nicht ausschließlich 
zu eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken 
nach § 47 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages und 
§ 49 Abs. 2 erfolgt, der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz.«

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

2. § 51 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

 »(4) Zuständige Verwaltungsbehörde ist für die 
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 49 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 19 bis 24 des Rundfunkstaatsvertrages das 
durch Rechtsverordnung des Innenministeriums be-
stimmte Regierungspräsidium, für die übrigen Ord-
nungswidrigkeiten die Landesanstalt.«

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Ergänzung 
 rundfunkrechtlicher Staatsverträge

Das Gesetz zur Ergänzung rundfunkrechtlicher Staats-
verträge vom 14. Februar 2007 (GBl. S. 108), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 
(GBl. S. 357, 359), wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

»(3) Die Vorschrift des § 59 Abs. 1 Satz 1 des Rundfunk-
staatsvertrages lässt die Zuständigkeit des Rundfunk-
beauftragten für den Datenschutz nach § 38 des Landes-
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. Februar 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Mappus
 Prof. Dr. Goll Rau
 Prof. Dr. Reinhart Rech
 Prof’in Dr. Schick Prof. Dr. Frankenberg
 Stächele Köberle
 Dr. Stolz Gönner
  
  

Gesetz zur Änderung der Verfassung  
des Landes Baden-Württemberg

Vom 7. Februar 2011

Der Landtag hat am 3. Februar 2011 unter Beachtung des 
Artikels 64 Abs. 2 der Verfassung das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Verfassung  
des Landes Baden-Württemberg

Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom  
11. November 1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Mai 2008 (GBl. S. 119), wird wie folgt 
geändert:

Artikel 34 a erhält folgende Fassung:

»Artikel 34 a

(1) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt über alle Vorhaben der 
 Europäischen Union, die von erheblicher politischer 
 Bedeutung für das Land sind und entweder die Ge- 
setz gebungszuständigkeiten der Länder betreffen oder 
wesentliche Interessen des Landes unmittelbar berühren. 
Sie gibt dem Landtag Gelegenheit zur Stellungnahme.

(2) Sollen ausschließliche Gesetzgebungszuständigkei-
ten der Länder ganz oder teilweise auf die Europäische 
Union übertragen werden, ist die Landesregierung an 
Stellungnahmen des Landtags gebunden. Werden durch 
ein Vorhaben der Europäischen Union im Schwerpunkt 
ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeiten der Län-
der unmittelbar betroffen, ist die Landesregierung an 
Stellungnahmen des Landtags gebunden, es sei denn, er-
hebliche Gründe des Landesinteresses stünden entgegen. 
Satz 2 gilt auch für Beschlüsse des Landtags, mit denen 
die Landesregierung ersucht wird, im Bundesrat darauf 
hinzuwirken, dass entweder der Bundesrat im Falle  
der Subsidiaritätsklage oder die Bundesregierung zum 

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa)  In Nummer 3 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt.

 bb)  Es werden folgende Nummern 4 und 5 ange-
fügt:

  »4. dem Bundesdatenschutzgesetz und

  »5.  § 16 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 des Telemedienge-
setzes.«

b) Absatz 4 Nr. 4 wird gestrichen.

Artikel 7

Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
der Verwaltungsgerichtsordnung

Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 356), geändert 
durch Artikel 37 des Gesetzes vom 9. November 2010 
(GBl. S. 793, 971), wird wie folgt geändert:

In § 15 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort »Regie-
rungspräsidium« die Worte »oder der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz« eingefügt.

Artikel 8

Übergangsbestimmungen, Inkrafttreten

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz legt an-
stelle des zum 1. Juli 2011 fälligen Tätigkeitsberichts 
zum Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich zum  
1. Dezember 2011 den ersten gemeinsamen Tätigkeitsbe-
richt nach Artikel 1 Nr. 5 Buchst. a vor.

(2) Nummer 10 des Gebührenverzeichnisses der Gebüh-
renverordnung Innenministerium vom 26. September 
2006 (GBl. S. 300) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt bis zum Erlass einer Gebührenverordnung nach 
Artikel 1 Nr. 6, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2011, für den Landesbeauftragten für den Datenschutz 
anwendbar.

(3) Zuständiges Regierungspräsidium nach Artikel 1 
Nr. 9 und Artikel 2 Nr. 2 ist bis zu einer anderweitigen 
Bestimmung durch Rechtsverordnung des Innenministe-
riums das Regierungspräsidium Karlsruhe. 

(4) Abweichend von Artikel 1 Nr. 4 Buchst. a § 26 Abs. 1 
gilt für die Bestellung und die Amtszeit des zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes amtierenden 
Landesbeauftragten für den Datenschutz während der 
laufenden Amtszeit § 26 Abs. 1 des Landesdatenschutz-
gesetzes in der bisher geltenden Fassung fort.

(5) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2011 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Datenschutzzuständigkeitsverordnung 
vom 10. Januar 1978 (GBl. S. 78) außer Kraft.
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 § 5  Gründungsaufsichtsrat; erster regulärer Aufsichtsrat der 
Körperschaft für Universitätsmedizin

 § 6 Weitergeltung autonomen Rechts

 § 7 Vermögen der Medizinischen Fakultät

 § 8 Personalrechtliche Regelungen 

Artikel 3 Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes

Artikel 4  Änderung des Landeskrankenhausgesetzes  
Baden-Württemberg

Artikel 5 Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Artikel 6 Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

Artikel 7  Änderung des Gesetzes zur Errichtung des  
Karlsruher Instituts für Technologie

Artikel 8 Neubekanntmachung

Artikel 9  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen und 
 Außerkrafttreten

Artikel 1

Änderung des Landeshochschulgesetzes

Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 966), wird wie folgt ge-
ändert:

 1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 werden nach dem 
Wort »hin« die Worte » , fördern aktiv die Erhö-
hung der Frauenanteile in allen Fächern und auf 
allen Ebenen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, und sorgen für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und wissenschaftlicher, künstleri-
scher und medizinischer Tätigkeit« eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird vor dem Wort »Beteili-
gung« das Wort »frühzeitige« eingefügt.

 2. § 11 Abs. 4 wird aufgehoben.

 3. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

   »Soweit die Körperschaft für Universitäts-
medizin (KUM) von Festsetzungen nach Satz 
2 Nr. 10 bis 13 betroffen ist, erfolgen diese im 
Einvernehmen mit dem Wissenschaftlichen 
Vorstand der KUM.« 

 bb)  In Satz 5 werden die Worte »dem Dekan  
der Medizinischen Fakultät« durch die  
Worte »dem Wissenschaftlichen Vorstand der 
KUM« ersetzt. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

 4. § 19 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe b werden nach den Worten »im 
Sinne von § 24« die Worte »sowie der Wissen-
schaftliche Vorstand der Körperschaft für Univer-
sitätsmedizin« eingefügt.

b) Buchstabe e wird gestrichen.

c) Der bisherige Buchstabe f wird Buchstabe e.

Schutz der Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder 
eine Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 
erhebt. Im Übrigen berücksichtigt die Landesregierung 
Stellung nahmen des Landtags zu Vorhaben der Euro-
päischen Union, die Gesetzgebungszuständigkeiten der 
Länder wesentlich berühren.

(3) Die Einzelheiten der Unterrichtung und Beteiligung 
des Landtags werden durch Gesetz geregelt.«

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. Februar 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Mappus

 Prof. Dr. Goll Rau

 Prof. Dr. Reinhart Rech

 Prof’in Dr. Schick Prof. Dr. Frankenberg

 Stächele Köberle

 Dr. Stolz Gönner

  Prof’in Dr. Ammicht Quinn

  

Gesetz zur Reform der Universitäts medizin 
und zur Änderung  

des Landeshochschulgesetzes und  
weiterer Gesetze  

(Universitätsmedizingesetz – UniMedG)

Vom 7. Februar 2011

Der Landtag hat am 3. Februar 2011 das folgende Gesetz 
beschlossen:

INHALTSVERZEIcHNIS

Artikel 1 Änderung des Landeshochschulgesetzes

Artikel 2 Universitätsmedizin-Errichtungsgesetz

 § 1  Errichtung der Körperschaften für Universitätsmedizin 
(KUM)

 § 2 Gründungsorgane

 § 3  Gründungsvorstand der Körperschaft für 
 Universitätsmedizin; erster regulärer Vorstand

 § 4 Gründungsfakultätsrat; erster KUM-Fakultätsrat



48 GBl. vom 14. Februar 2011 Nr. 2

10. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 6 wird gestrichen. 

b) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort »beratend« 
durch die Worte »mit Stimmrecht« ersetzt.

c) Absatz 4 Satz 3 in der Fassung des Buchst. b wird 
mit Wirkung zum 1. Januar 2013 gestrichen.

11. § 51 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

12. § 51 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 6 wird die Angabe »Satz 4« durch 
die Angabe »Satz 3« ersetzt.

13. § 53 wird aufgehoben. 

14. § 62 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

 Der zweite Satz der Nummer 4 wird zum zweiten 
Satz des Absatzes 3 und wie folgt geändert:

 Die Worte »Mit der Exmatrikulation ist« werden 
durch die Worte »Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist mit 
der Exmatrikulation« ersetzt.

15. Die Überschrift des Zehnten Teils erhält folgende 
Fassung:

 »Z E H N T E R  T E I L

 Sonstige Bestimmungen«

16. Nach § 76 wird folgender Elfter Teil angefügt:

 »E L F T E R  T E I L

 Universitätsmedizin Baden-Württemberg 

 Erster Abschnitt

 Allgemeine Regelung

 § 77

 Zusammenschluss von Universitätsklinikum 
  und Fakultät; Körperschaften für Universitäts- 
  medizin; Anwendbarkeit des Elften Teils

 (1) Universität und Universitätsklinikum vereinbaren 
in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Wirkung 
spätestens zum 1. Januar 2013 den Zusammenschluss 
von Universitätsklinikum und Medizinischer Fakul-
tät zu einer Körperschaft für Universitätsmedizin 
(KUM) als Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Der Vertrag bedarf der Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums. Die Körperschaft für Universi-
tätsmedizin ist Gliedkörperschaft der Universität und 
zugleich staatliche Einrichtung. 

 (2) Die Körperschaft für Universitätsmedizin erfüllt 
die Aufgaben nach § 78 nach Maßgabe der Regelun-
gen des Elften Teils und des Universitätsmedizin-
Errichtungsgesetzes (Artikel 2); § 67 Abs. 1 und § 68 
finden für die Wahrnehmung der Aufgabe nach § 78 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 entsprechende Anwendung. 

 (3) In der Satzung nach § 95 kann für die Körper-
schaft für Universitätsmedizin ein von Absatz 1  
Satz 1 abweichender Name festgelegt werden.

 5. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 Nr. 7 Halbsatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

 »soweit die Körperschaft für Universitätsmedizin 
betroffen ist, erfolgt der Vorschlag durch den 
KUM-Vorstand,«

b) Absatz 7 Satz 3 erhält folgende Fassung: »Soweit 
die Körperschaft für Universitätsmedizin von 
Fest setzungen betroffen ist, ist der KUM-Vor-
stand vorher zu hören.«

 6. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Nummer 3 werden die Worte »mit bera-
tender Stimme.« gestrichen und nach dem 
Wort »Direktor« ein Komma angefügt.

 bb)  Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 
eingefügt:

  »4.  der Pflegedirektor mit beratender 
Stimme.«

b) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 wird im dritten Satz nach 
dem Wort »ausweisen« das Komma durch einen 
Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt:

 »Die Bestellung der Abschlussprüfer erfolgt im 
Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministe-
rium,«.

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

 »(7) Die Wahl des Dekans der Medizinischen Fa-
kultät erfolgt auf der Grundlage des Vorschlags 
des Vorstandsvorsitzenden der Universität durch 
den Fakultätsrat und bedarf der Bestätigung durch 
den Aufsichtsrat des Universitätsklinikums. Der 
Dekan der Medizinischen Fakultät kann haupt-
amtlich tätig sein; die Entscheidung hierüber trifft 
der Fakultätsrat im Einvernehmen mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Universität.«

 7. § 27 in der Fassung der Nummer 6 wird mit Wirkung 
zum 1. Januar 2013 aufgehoben.

 8. § 37 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

 »(4) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der 
Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten 
über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 
(Äquivalenzabkommen) und Vereinbarungen der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK-
Vereinbarungen) die Inhaber ausländischer Grade 
abweichend von den Absätzen 1 bis 3 begünstigen, 
gehen diese Regelungen vor. Im Verhältnis von 
Äquivalenzabkommen und KMK-Vereinbarungen 
gilt die günstigere Regelung.«

 9. In § 46 Abs. 1 Satz 8 Halbsatz 2 werden die Worte 
»einem Universitätsklinikum nach § 53« durch die 
Worte »einer Körperschaft für Universitätsmedizin 
nach § 78« ersetzt.
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men der KUM mit dem Zusatz ›für das Körper-
schaftsvermögen‹ abzuschließen. Das Vermögen der 
Medizinischen Fakultät ist Vermögen der KUM als 
staatliche Einrichtung.

 § 79 

  Vertretung; Mitgliedschaft

 (1) Die KUM wird vom Vorsitzenden des Vorstands 
der KUM nach § 86 (KUM-Vorstand) vertreten, in 
Angelegenheiten von Forschung und Lehre unbe-
schadet des § 95 Abs. 1 Satz 4 gemeinsam mit dem 
Vorstandsvorsitzenden der Universität.

 (2) Für die Mitgliedschaft in der Körperschaft für 
Universitätsmedizin gilt § 22 Abs. 3 entsprechend. 
Die Mitglieder der Körperschaft sind nach Maßgabe 
des § 9 zugleich Mitglieder der Universität. Sie üben 
ihre Rechte und Pflichten in der Selbstverwaltung 
auf der zentralen Ebene nach Maßgabe der Vorschrif-
ten des Ersten bis Sechsten Teils dieses Gesetzes aus; 
in der KUM wirken sie nach Maßgabe dieses Elften 
Teils mit.

 (3) Hauptberuflich an der Universität oder der KUM 
tätige Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder 
tierärztlichen Aufgaben, die keine Mitglieder der 
Gruppe der Hochschullehrer sind, gehören dienst- 
und mitgliedschaftsrechtlich zur Gruppe der Aka-
demischen Mitarbeiter, wenn sie zugleich Aufgaben 
in Forschung und Lehre zu erfüllen haben; obliegen 
ihnen keine Aufgaben in Forschung und Lehre, gehö-
ren sie zur Gruppe der sonstigen Mitarbeiter.

 § 80 

 Allgemeine Regelungen für das Personal 
  in der KUM

 (1) Für das in der KUM tätige wissenschaftliche 
 Personal nach § 44 Abs. 1 und 2 ist das Land der 
Dienstherr oder der Arbeitgeber; § 11 findet insoweit 
Anwendung. Satz 1 gilt auch für das nicht-wissen-
schaftliche Personal, das aus dem Zuschuss des Lan-
des nach § 83 Abs. 1 Satz 1 beschäftigt wird. Für das 
nicht unter Satz 1 oder 2 fallende, in der KUM tätige 
Personal ist die KUM der Dienstherr oder Arbeitge-
ber; insoweit hat sie das Recht, eigene Beamte oder 
eigene privatrechtlich Beschäftigte zu haben.

 (2) Für die Beamten der Körperschaft für Universi-
tätsmedizin nimmt der Vorsitzende des KUM-Vor-
stands die Aufgaben der für die Ernennung zustän-
digen Stelle, der obersten Dienstbehörde und des 
Dienstvorgesetzten wahr. Ihn vertritt der Kaufmän-
nische Vorstand oder das andere Vorstandsmitglied 
nach § 86 Abs. 1 Satz 4. Ist keines der Vorstands-
mitglieder nach Satz 1 und 2 Beamter, so ist der Vor-
sitzende des Vorstands der Universität zuständig. Im 
Übrigen gilt § 11 Abs. 5 Satz 4 entsprechend.

 (3) Der Vorstandsvorsitzende der Universität nimmt 
für die Beamten der KUM die Aufgaben der Diszi-

 Zweiter Abschnitt

 Die Körperschaften für Universitätsmedizin

 § 78 

  Körperschaft für Universitätsmedizin (KUM)

 (1) Die Körperschaft für Universitätsmedizin (KUM) 
erfüllt als Gliedkörperschaft der Universität die Auf-
gabe 

1. der medizinischen Forschung, 

2. der Lehre, des Studiums und der Ausbildung in 
medizinischen Studiengängen und sonstigen me-
dizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildungen so-
wie

3. der Krankenversorgung und der der KUM im öf-
fentlichen Gesundheitswesen obliegenden Pflich-
ten

 als einheitliche hoheitliche Aufgabe. Universität und 
KUM gewährleisten die Verbindung von Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung und erfüllen die in 
diesem Gesetz übertragenen Aufgaben. Die Körper-
schaften für Universitätsmedizin können zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben mit Privaten zusammenwirken, 
soweit keine gesetzlichen Regelungen entgegen ste-
hen.

 (2) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung 
und Lehre ist die KUM Fakultät im Sinne des § 22; 
die Regelungen des Ersten bis Zehnten Teils dieses 
Gesetzes sind entsprechend anzuwenden, soweit in 
diesem Elften Teil nichts anderes bestimmt ist. Für 
die Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 sind die Vorschriften des Ersten bis Zehnten 
Teils nur anwendbar, soweit sie in diesem Elften Teil 
für anwendbar erklärt werden. Die KUM nimmt die 
in anderen Rechtsvorschriften als diesem Gesetz 
 einem Universitätsklinikum oder einer Medizini-
schen Fakultät zugeordneten Rechte, Pflichten, Zu-
ständigkeiten und Aufgaben wahr.

 (3) Der KUM obliegt die Personalverwaltung des bei 
ihr tätigen Personals nach § 80 Abs. 1 Satz 1 und 2. 
Sie bereitet insoweit erforderliche Beschlüsse der 
Organe der Universität und der KUM vor und 
 vollzieht diese; sie unterliegt dabei den Weisungen 
des Wissenschaftlichen Vorstands nach § 86 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 und unterrichtet diesen regelmäßig und 
anlass bezogen.

 (4) Die KUM hat ein Körperschaftsvermögen. Es be-
steht aus dem Vermögen des Universitätsklinikums 
und wird außerhalb des Staatshaushaltsplans gemäß 
Teil VI der Landeshaushaltsordnung vom Vorstand 
verwaltet. Es darf nur für Zwecke der KUM ver-
wendet werden. § 14 Abs. 2 gilt entsprechend. Aus 
Rechtsgeschäften, die die KUM für das Körper-
schaftsvermögen abschließt, wird das Land weder 
berechtigt noch verpflichtet. Rechtsgeschäfte zu Las-
ten des Körperschaftsvermögens sind unter dem Na-
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vorgelegt. Die Berufung bedarf des Einvernehmens 
des Vorstands der KUM, sofern der zu Berufende 
Aufgaben in der Krankenversorgung wahrzunehmen 
hat. Im Übrigen nimmt die Befugnisse der Fakultät 
die KUM und die Befugnisse des Fakultätsrats der 
KUM-Fakultätsrat wahr. Eine Beteiligung des Senats 
aufgrund von Regelungen der Grundordnung bleibt 
unberührt.

 § 82 

  Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

 (1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der 
Körperschaft für Universitätsmedizin richten sich 
nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu be-
achten. § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes gilt ent-
sprechend. Beauftragter für den auf die Forschung 
und die Lehre bezogenen Teil des Haushalts der 
KUM ist der Wissenschaftliche Vorstand (§ 86 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1), für den auf die Krankenversorgung be-
zogenen Teil der Kaufmännische Vorstand (§ 86 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3). Der Vorstand bestellt für jeden 
Haushaltsbeauftragten einen sachkundigen Vertreter. 
KUM-Aufsichtsrat und KUM-Fakultätsrat können 
einvernehmlich vorsehen, dass der Kaufmännische 
Vorstand die Aufgabe des Haushaltsbeauftragten  
für den gesamten Haushalt der KUM wahrnimmt.  
Im Übrigen gelten die Regelungen des § 16 Abs. 2 
Satz 4 bis 6 entsprechend. 

 (2) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes 
Wirtschaftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan 
aufzustellen. Dieser besteht wenigstens aus dem 
 Erfolgs- und dem Finanzplan. Er muss zentrale Ver-
fügungsmittel für den Vorstand der KUM und, in 
 Abstimmung mit dem Vorstand der Universität,  
für fakultätsübergreifende Vorhaben ausweisen. Der 
Wirtschaftsplan ist im Lauf des Wirtschaftsjahres bei 
wesentlichen Änderungen der zugrunde gelegten An-
nahmen anzupassen. Die KUM bewirtschaftet ihre 
Haushaltsmittel auf der Grundlage des Wirtschafts-
plans. Der Wirtschaftsplan sowie die Anpassungen 
nach Satz 5 bedürfen der Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums, die im Regelfall mit der Zu-
stimmung zum Beschlussvorschlag über die Feststel-
lung des Wirtschaftsplans im KUM-Aufsichtsrat als 
erteilt gilt. Die KUM regelt das Nähere zu ihrer Wirt-
schaftsführung und ihrem Rechnungswesen nach den 
Grundsätzen der Sätze 1 bis 5 in einer Satzung, die 
der Zustimmung des Wissenschafts- und des Finanz-
ministeriums bedarf.

 (3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden 
in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große 
 Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der er-
gänzenden Vorschriften der Krankenhaus-Buchfüh-
rungs verord nung zum Schluss eines jeden Wirt-
schaftsjahres aufgestellt und von einem öffentlich 

plinarbehörden im Sinne des Landesdisziplinargeset-
zes wahr. § 11 Abs. 5 Satz 4 gilt entsprechend.

 (4) Für die Arbeitnehmer der Körperschaft für Uni-
versitätsmedizin nimmt der KUM-Vorstand und für 
den KUM-Vorstand der Aufsichtsrat der KUM nach 
§ 89 (KUM-Aufsichtsrat) die Arbeitgeberfunktion 
wahr.

 (5) Bei einem unmittelbaren Wechsel des Arbeit-
nehmers oder eines zu seiner Ausbildung Beschäftig-
ten vom Land zu einer KUM werden die beim Land 
zurückgelegten Zeiten einer Beschäftigung so ange-
rechnet, wie wenn sie bei der KUM zurückgelegt 
worden wären. Dies gilt entsprechend bei einem 
Wechsel von einer KUM zum Land.

 § 81

  Wissenschaftliches Personal in der KUM

 (1) Für das wissenschaftliche Personal gelten die 
§§ 44 bis 57, sofern in diesem Elften Teil des Geset-
zes nichts anderes bestimmt ist. Das wissenschaft-
liche Personal ist gemäß seinem Dienstverhältnis 
verpflichtet, seine Aufgaben nach den §§ 44 bis 57 
sowie in der Krankenversorgung und seine sonstigen 
Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Gesund-
heitswesens und der Schulen für nichtärztliche medi-
zinische Berufe in der KUM zu erfüllen.

 (2) Für die Berufung von Professoren an der Körper-
schaft für Universitätsmedizin gilt § 48 nach Maß-
gabe dieses Absatzes. Die Berufungskommission 
wird im Einvernehmen mit dem Vorstand der KUM 
gebildet. Ein Mitglied des Vorstands der KUM oder 
eine von diesem beauftragte Person nimmt mit 
Stimmrecht an den Sitzungen der Berufungskommis-
sion teil. Der Vorschlag der Berufungskommission 
wird im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat der 
KUM nach § 88 (KUM-Fakultätsrat) dem Vorstand 
der Universität zur Beschlussfassung vorgelegt. Die 
Berufung bedarf des Einvernehmens des Vorstands 
der KUM, sofern der zu Berufende Aufgaben in der 
Krankenversorgung wahrzunehmen hat. Im Übrigen 
nimmt die Befugnisse der Fakultät die KUM und die 
Befugnisse des Fakultätsrats der KUM-Fakultätsrat 
wahr. Eine Beteiligung des Senats aufgrund von Re-
gelungen der Grundordnung bleibt unberührt.

 (3) Für die Berufung von Juniorprofessuren und 
 Dozenten gelten § 51 Abs. 4 bis 6 und § 51 a Abs. 2 
Satz 3 nach Maßgabe dieses Absatzes. Die Auswahl-
kommission wird im Einvernehmen mit dem Vor-
stand der KUM gebildet. Ein Mitglied des Vorstands 
der KUM oder eine von diesem beauftragte Person 
nimmt mit Stimmrecht an den Sitzungen der Aus-
wahlkommission teil. Der Vorschlag der Auswahl-
kommission wird im Einvernehmen mit dem Fakul-
tätsrat der KUM nach § 88 (KUM-Fakultätsrat)  
dem Vorstand der Universität zur Beschlussfassung 
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schaftsminis terium berichtet dem Landtag einmal 
jährlich zum 1. April eines jeden Jahres über sämtli-
che Beteiligungen der KUM.

 § 83

 Finanzierung

 (1) Als staatliche Einrichtung erhält die Körperschaft 
für Universitätsmedizin Zuschüsse nach Maßgabe 
des Staatshaushaltsplans zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach § 2. Ihre Kosten im Bereich der Kranken-
versorgung deckt die Körperschaft für Universitäts-
medizin mit den für ihre Leistungen vereinbarten oder 
festgelegten Vergütungen; für ihre Investitionen und 
ihre nicht entgeltfähigen betriebsnotwendigen Kosten 
erhält sie Zuschüsse nach Maßgabe des Staatshaus-
haltsplans. Die zweckgerechte und wirtschaftliche 
Verwendung der Haushaltsmittel weist die KUM in 
ihrer Kosten- und Leistungsrechnung nach.

 (2) Die KUM darf Kredite ausschließlich in ihrer 
 Eigenschaft als rechtsfähige Körperschaft aufneh-
men. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln für 
den Schuldendienst ist ausgeschlossen. Vor Auf-
nahme des Kredits ist hierzu nachzuweisen, dass der 
Schuldendienst direkt aus der damit finanzierten 
Investi tion erwirtschaftet werden kann. Der Nach-
weis der Rentierlichkeit ist durch eine rechtsaufsicht-
lich geprüfte Investitionsrechnung zu führen. Bürg-
schaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen 
darf die KUM nur für das Körperschaftsvermögen 
und nur unter der Voraussetzung eingehen, dass das 
Haftungsrisiko durch das Körperschaftsvermögen 
der KUM gedeckt oder durch Dritte rückgedeckt ist. 

 (3) Bei überwiegend von einer Körperschaft für 
 Universitätsmedizin finanzierten Bauvorhaben in der 
Krankenversorgung kann das Finanzministerium die 
Bauherreneigenschaft im Einzelfall dieser Körper-
schaft übertragen.

 § 84 

 Zusammenarbeit zwischen der KUM
  und der Gesamt-Universität

 Die Universität berücksichtigt in ihrer Struktur- und 
Entwicklungsplanung nach § 7 die besonderen Inte-
ressen der Körperschaft für Universitätsmedizin. Die 
die Körperschaft betreffenden Teile des Struktur- 
und Entwicklungsplans bedürfen des Einvernehmens 
der Körperschaft für Universitätsmedizin. 

 Dritter Abschnitt

 Organe der Körperschaften  
 für Universitätsmedizin

 § 85 

 Organe

 Organe der Körperschaft für Universitätsmedizin 
sind 

bestellten Abschluss prüfer geprüft. Der Abschluss-
prüfer wird im Einvernehmen mit dem Wissen-
schaftsministerium unter Beteiligung des Rech-
nungshofs bestellt. Die Prüfung erfolgt auch 
entsprechend den besonderen Prüfungsbestimmun-
gen des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

 (4) Die KUM hat die Einhaltung ihres Wirtschafts-
planes durch geeignete Informations- und Steue-
rungsinstrumente sicherzustellen. Zum Nachweis der 
wirtschaftlichen Verwendung der Stellen und Mittel 
ist eine Kosten- und Leistungsrechnung nach vom 
Wissenschaftsministerium festgelegten einheitlichen 
Grundsätzen und unter Berücksichtigung der für  
die Krankenversorgung geltenden Regelungen der 
Krankenhaus-Buchführungsverordnung durchzufüh-
ren. Über die Ergebnisse der Kosten- und Leistungs-
rechnung ist dem Wissenschaftsministerium zu be-
richten.

 (5) Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung entsprechend § 111 der Landeshaus-
haltsordnung (LHO). Andere gesetzliche Vorschrif-
ten, die die Befugnisse des Rechnungshofs regeln, 
bleiben unberührt. Die geprüften und testierten Jah-
resabschlüsse werden dem Rechnungshof vorgelegt. 

 (6) Für die Errichtung, Übernahme oder wesentliche 
Erweiterung eines wirtschaftlichen Unternehmens 
oder die Beteiligung an einem solchen gilt § 2 Abs. 5, 
wenn das Unternehmen einer Aufgabe nach § 78 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 dient. Im Übrigen darf die 
KUM ungeachtet der Rechtsform wirtschaftliche 
Unternehmen nur errichten, wesentlich erweitern 
oder sich daran beteiligen, wenn

1. der Zweck des Unternehmens der Erfüllung der 
Aufgabe nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 dient,

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem 
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der KUM steht, 

3. die KUM einen angemessenen Einfluss in den 
 Organen des Unternehmens erhält und

4. die Einlageverpflichtung und die Haftung der 
KUM auf einen bestimmten und ihrer Leistungs-
fähigkeit angemessenen Betrag begrenzt werden.

 Wirtschaftliche Unternehmen der KUM sind so zu 
führen, dass der gesetzliche Zweck erfüllt wird. Die 
Gründung von Unternehmen und die Beteiligung an 
Unternehmen sind dem Rechnungshof anzuzeigen, 
wenn die KUM die Mehrheit der Anteile erwirbt. Ge-
hört der KUM die Mehrheit der Anteile, prüft der 
Rechnungshof die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung dieser Unternehmen. Bei Beteiligung der KUM 
an einem Unternehmen in Höhe von 25 bis ein-
schließlich 50 Prozent gilt § 67 LHO ent sprechend. 
Der Abschlussprüfer wird unter Beteiligung des 
Rechnungshofs bestellt; die geprüften und testierten 
Jahresabschlüsse werden innerhalb von drei Mo-
naten dem Rechnungshof vorgelegt. Das Wissen-
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 (2) Der KUM-Vorstand ist zuständig für die Orga-
nisation und den Ablauf des Klinikumsbetriebs und 
für alle Angelegenheiten der KUM, die nach diesem 
Gesetz oder der KUM-Satzung nicht einem anderen 
Organ zugewiesen sind. Er nimmt die Aufgaben 
 eines Fakultätsvorstands (§ 23) wahr, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. Zusätzlich zu den Aufgaben 
nach § 23 Abs. 3 Satz 6 ist der KUM-Vorstand insbe-
sondere für folgende Aufgaben zuständig:

1. die Entscheidung über die Verwendung und Zu-
weisung der Stellen und Mittel nach den Grund-
sätzen des § 13 Abs. 2,

2. die Aufstellung von Grundsätzen für die Vertei-
lung und Verwendung des Zuschusses des Landes 
für Lehre und Forschung sowie die Aufstellung 
der Ausstattungspläne,

3. die Aufstellung des Entwurfs des Haushalts-
voranschlags, des Wirtschaftsplans und des Jah-
resabschlusses einschließlich des Lageberichts; 
der Lagebericht muss insbesondere über die den 
einzelnen Einrichtungen zugewiesenen Stellen 
und Mittel, ihre Verwendung und die Leistungen 
in Forschung und Lehre Auskunft geben, 

4. die Entscheidungen zur Planung und Umsetzung 
von Baumaßnahmen sowie über die Grundstücks- 
und Raumverteilung.

 Entscheidungen nach § 23 Abs. 3 Satz 6 Nr. 1 und 
dem vorstehenden Satz 3 Nr. 2 bis 4 bedürfen der Bil-
ligung durch den Vorstand der Universität, bei Nr. 4 
jedoch nur, wenn die Grundstücks- und Raumver-
teilung auch andere Fakultäten betrifft und bei Nr. 3 
jeweils nur für den auf Forschung und Lehre bezoge-
nen Teil. Bei der Entscheidung über die Billigung 
sind aus dem KUM-Vorstand der Vorsitzende und 
der Kaufmännische Vorstand mit beratender Stimme 
zu beteiligen.

 (3) Dem Wissenschaftlichen Vorstand obliegen die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Dekans; § 24 
Abs. 1 Satz 2 bis 6 und Absatz 2 gilt entsprechend.

 (4) Der Vorsitzende des KUM-Vorstands ist Leiter 
der Dienststelle im Sinne des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes. Er kann sich durch den Kaufmänni-
schen Vorstand vertreten lassen. 

 § 87 

 Wahl der Vorstandsmitglieder; 
  Bestellungsvoraussetzung; Rechtsstellung

 (1) Die Findung der Mitglieder des KUM-Vorstands 
nach § 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 obliegt einer 
 Findungskommission, die der Vorsitzende des KUM-
Aufsichtsrats bildet; zu den Mitgliedern des KUM-
Aufsichtsrats in der Findungskommission gehören 
dessen Vorsitzender, der zugleich den Vorsitz führt, 
sowie der Vorstandsvorsitzende der Universität. Die 

1. der KUM-Vorstand, 

2. der KUM-Fakultätsrat und 

3. der KUM-Aufsichtsrat. 

 Mitglieder des KUM-Fakultätsrats können nicht Mit-
glieder im KUM-Aufsichtsrat sein; ausgeschlossen 
ist ferner eine gleichzeitige Wahl- und Amtsmitglied-
schaft im KUM-Fakultätsrat.

 § 86 

 Zusammensetzung und Aufgaben 
  des Vorstands der Körperschaft   
  für Universitätsmedizin

 (1) Der kollegiale Vorstand leitet die KUM. Dem 
KUM-Vorstand gehören hauptamtlich an

1. der Wissenschaftliche Vorstand (Dekan),

2. der Ärztliche Vorstand für den Bereich Kranken-
versorgung (Leitender Ärztlicher Direktor),

3. der Kaufmännische Vorstand (Kaufmännischer 
Direktor),

4. der Vorstand für Patientenmanagement (Pflege-
direktor) sowie

5. ein weiteres Mitglied, sofern KUM-Aufsichtsrat 
und KUM-Fakultätsrat dies in wechselseitigem 
Einvernehmen beschließen; dieser Beschluss legt 
auch den Geschäftsbereich und die Bezeichnung 
dieses Vorstandsmitglieds, die haupt- oder neben-
amtliche Wahrnehmung sowie das Wahl- und das 
Bestätigungsgremium, sofern die Zuständigkeit 
bereichsübergreifend angelegt ist, fest (§ 87 
Abs. 1 Satz 6 und 7).

 Dem Vorstand gehört ferner ein nebenamtliches 
 Mitglied an, das auch die Aufgaben des Studiende-
kans wahrnimmt. Der KUM-Aufsichtsrat überträgt 
den Vorstandsvorsitz mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums entweder dem Wissenschaftli-
chen Vorstand oder dem Ärztlichen Vorstand. Der 
KUM-Fakultätsrat kann für den Wissenschaftlichen 
Vorstand und der KUM-Aufsichtsrat für den Ärztli-
chen Vorstand vorsehen, dass deren Aufgabe neben-
amtlich wahrgenommen werden kann, sofern das 
betroffene Vorstandsmitglied nicht auch den Vor-
standsvorsitz inne hat. Bei Stimmengleichheit gibt in 
Fragen von Forschung und Lehre die Stimme des 
Wissenschaftlichen Vorstands, in Fragen der Kran-
kenversorgung die Stimme des Ärztlichen Vorstands 
den Ausschlag. § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend. Für jedes hauptamtliche Vorstandsmitglied 
bestellt der KUM-Aufsichtsrat einen Vertreter; das 
Nähere regelt die KUM-Satzung. Der KUM-Vor-
stand gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Mitglie-
der des KUM-Vorstands können die in den Klam-
merzusätzen in Satz 2 vorgesehenen Bezeichnungen 
führen. Das nebenamtliche Vorstandsmitglied nach 
Satz 3 führt die Bezeichnung ›Prodekan‹ oder ›Stu-
diendekan‹.
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noch eine Zustimmung zum Vorschlag der Gemein-
samen Kommission über einen weiteren Kandidaten 
zustande, entscheidet der Wissenschaftsminister über 
die Bestätigung oder die Zustimmung zum Vorschlag 
der Gemeinsamen Kommission über einen weiteren 
Kandidaten. Der Wissenschaftsminister kann auch 
eine Wiederholung des Verfahrens nach Absatz 1 
 anordnen.

 (3) Zum Vorstandsvorsitzenden kann bestellt wer-
den, wer approbierter Arzt ist und hauptberuflich 
 einer Medizinischen Fakultät als Professor (§ 44 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) angehört und aufgrund einer 
mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit in Wis-
senschaft, Krankenversorgung oder Wirtschaft er-
warten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes ge-
wachsen ist. Zum Ärztlichen Vorstand kann bestellt 
werden, wer approbierter Arzt ist und hauptberuflich 
einer KUM oder einer Medizinischen Fakultät als 
Professor angehört oder wer approbierter Arzt ist und 
aufgrund einer mehrjährigen leitenden beruflichen 
Tätigkeit in Wissenschaft, Krankenversorgung oder 
Wirtschaft erwarten lässt, dass er den Aufgaben des 
Amtes gewachsen ist. Für den Kaufmännischen Vor-
stand gilt § 17 Abs. 6 entsprechend.

 (4) Mit den hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern 
wird durch Vertrag ein befristetes Anstellungsver-
hältnis begründet. Wird ein hauptberuflicher Profes-
sor oder ein Beamter oder privatrechtlich Beschäftig-
ter des Landes Baden-Württemberg hauptamtliches 
Vorstandsmitglied der KUM, gilt § 17 Abs. 4 und 9 
entsprechend.

 (5) Das nebenamtliche Mitglied des Vorstands der 
KUM gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 wird auf Vorschlag 
des Vorsitzenden des KUM-Vorstands vom KUM-
Fakultätsrat aus den Reihen der der KUM ange-
hörenden hauptberuflichen Professoren gewählt; 
 Absatz 1 Satz 8 und 9, § 24 Abs. 3 Satz 5 bis 7 sowie 
Absatz 4 Satz 3 gelten entsprechend.

 (6) Der KUM-Aufsichtsrat kann nach Anhörung des 
KUM-Fakultätsrats jedes Vorstandsmitglied nach 
§ 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und den Vorstands-
vorsitzenden in dieser Eigenschaft mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen; die 
Abwahl bedarf des Einvernehmens des Wissen-
schaftsministeriums und bei der Abwahl des Wissen-
schaftlichen Vorstands in dieser Eigenschaft auch des 
KUM-Fakultätsrats; mit der Erteilung des Einver-
nehmens gilt die Bestellung als widerrufen; bei der 
Anhörung des KUM-Fakultätsrats ist das betroffene 
hauptamtliche Vorstandsmitglied von der Mitwir-
kung ausgeschlossen; § 17 Abs. 7 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. Der KUM-Fakultätsrat kann das ne-
benamtliche Vorstandsmitglied gemäß § 86 Abs. 1 
Satz 3 nach Anhörung des KUM-Aufsichtsrats mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
 abwählen; mit der Abwahl gilt die Bestellung als 

Findungskommission erarbeitet einen Wahlvor-
schlag, der des Einvernehmens des KUM-Aufsichts-
ratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden der 
Universität bedarf. Aus diesem Wahlvorschlag wählt 
der KUM-Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands 
der KUM nach § 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 4; die Wahl 
des Ärztlichen Vorstands bedarf der Bestätigung 
durch den KUM-Fakultätsrat. Die Wahl des Kauf-
männischen Vorstands bedarf der Bestätigung durch 
den KUM-Fakultätsrat, wenn er die Aufgabe des 
Haushaltsbeauftragten für den gesamten Haushalt der 
KUM wahrnimmt (§ 82 Abs. 1 Satz 6). Die Wahl des 
Wissenschaftlichen Vorstands erfolgt auf Vorschlag 
des Vorstandsvorsitzenden der Universität durch den 
KUM-Fakultätsrat; die Wahl bedarf der Bestätigung 
durch den KUM-Aufsichtsrat. Die Wahl des weiteren 
Vorstandsmitglieds nach § 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
 erfolgt durch den KUM-Fakultätsrat, sofern der 
 Geschäftsbereich dieses Vorstandsmitglieds dem Be-
reich Forschung und Lehre zugeordnet ist; ist es dem 
Bereich Krankenversorgung zugeordnet, wählt es der 
KUM-Aufsichtsrat. Ist der Geschäftsbereich des Vor-
standsmitglieds nach § 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bereichs-
übergreifend angelegt, so bestimmt sich das Wahlgre-
mium danach, in welchem Bereich der Schwerpunkt 
des Geschäftsbereichs liegt; dem jeweils anderen 
Gremium obliegt die Bestätigung. Die Bestellung der 
Vorstandsmitglieder erfolgt durch den Wissenschafts-
minister. Die Amtszeit beträgt bis zu sechs Jahre; die 
Entscheidung über die Amtszeit im Einzelfall trifft 
der KUM-Aufsichtsrat. § 24 Abs. 3 wird auf die Fin-
dung des Vorstandsmitglieds nach § 86 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 nicht angewandt.

 (2) Wird eine nach Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2, Satz 4 
oder 5 Halbsatz 2 erforderliche Bestätigung ver-
weigert und kann ein Einvernehmen zwischen dem 
KUM-Aufsichtsrat und KUM-Fakultätsrat auch da-
nach nicht hergestellt werden, so wird eine Gemein-
same Kommission gebildet. Sie besteht aus gleich 
vielen Mitgliedern des KUM-Aufsichtsrats wie des 
KUM-Fakultätsrats. Der Vorsitz obliegt dem Vorsit-
zenden des KUM-Aufsichtsrats. Das Nähere, insbe-
sondere die Zahl der Mitglieder und das Verfahren, 
regelt die KUM-Satzung. Der Gemeinsamen Kom-
mission obliegt die Entscheidung über die Bestäti-
gung. Eine Bestätigung kommt zustande, wenn ne-
ben der Mehrheit der der Gemeinsamen Kommission 
angehörenden Mitglieder auch die Mehrheit der Mit-
glieder aus dem KUM-Fakultätsrat und die Mehrheit 
der Mitglieder aus dem KUM-Aufsichtsrat für eine 
Bestätigung stimmen. Die Gemeinsame Kommission 
kann mit der Mehrheit der Mitglieder auch einen 
weiteren Kandidaten vorschlagen. Dieser Kandidat 
gilt als gewählt, wenn die Mehrheit des KUM-Fakul-
tätsrats und des KUM-Aufsichtsrats dem Vorschlag 
der Gemeinsamen Kommission zustimmt. Kommt 
weder eine Bestätigung der Wahl des Kandidaten 
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 c)  vier sonstige Mitarbeiter, von denen mindes-
tens einer dem Kreis der Beschäftigten nach  
§ 80 Abs. 1 Satz 2 und mindestens einer  
dem Kreis der Beschäftigten nach § 80 Abs. 1 
Satz 3 angehören muss,

 d) sechs Studierende;

2. kraft Amtes

 a) die Mitglieder des KUM-Vorstands,

 b)  nach Maßgabe der KUM-Satzung bis zu fünf 
Leiter von wissenschaftlichen Einrichtungen, 
die der KUM zugeordnet sind.

 Die KUM-Satzung kann die Zahl der Mitglieder des 
KUM-Fakultätsrats abweichend von Satz 1 regeln; 
jede in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannte Mitgliedergruppe 
muss vertreten sein; bei den Mitgliedern nach  
Satz 1 Nr. 1 ist die dort vorgegebene Proportionalität 
zu wahren. Der Wissenschaftliche Vorstand ist Vor-
sitzender des KUM-Fakultätsrats. Das Wahlverfah-
ren regelt die Wahlordnung der Universität. § 10 
Abs. 3 findet für die Entscheidungen des KUM- 
Fakultätsrats Anwendung; die KUM-Satzung trifft 
nähere Regelungen zur Wahrung der Rechte aus § 10 
Abs. 3. § 4 Abs. 3 Satz 2 findet für den KUM-Fakul-
tätsrat Anwendung.

 (3) An der Körperschaft für Universitätsmedizin 
wird eine Medizinische Fachschaft als studentischer 
Ausschuss gebildet; § 25 Abs. 4 gilt für die Medizini-
sche Fachschaft entsprechend. 

 § 89

 Aufsichtsrat der Körperschaft für Universitäts-
  medizin (KUM-Aufsichtsrat)

 (1) Der KUM-Aufsichtsrat trägt Verantwortung für 
die Entwicklung der Körperschaft für Universitäts-
medizin. Er kann Maßnahmen vorschlagen, die der 
strukturellen Weiterentwicklung sowie der Steige-
rung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 
Körperschaft für Universitätsmedizin dienen. Der 
KUM-Aufsichtsrat überwacht und berät den Körper-
schaftsvorstand. Er entscheidet über 

1. das Einvernehmen zu den die Körperschaft für 
Universitätsmedizin betreffenden Teilen des 
Struktur- und Entwicklungsplans der Universität,

2. die Feststellung des Wirtschaftsplans der KUM 
und erneute Feststellung bei wesentlichen Ände-
rungen gemäß § 82 Abs. 2 Satz 5, jeweils für den 
die Krankenversorgung betreffenden Teil; der die 
Forschung und Lehre betreffende Teil gilt mit der 
Zustimmung des KUM-Fakultätsrats nach § 88 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 als festgestellt,

3. die Feststellung des Jahresabschlusses der KUM 
und ihrer wesentlichen Beteiligungen sowie über 
die Verwendung des Jahresergebnisses, jeweils 
für den die Krankenversorgung betreffenden Teil; 

 widerrufen. Der Wissenschaftsminister kann die Be-
stellung zum Vorstandsmitglied und die Übertragung 
des Vorstandsvorsitzes nach § 86 Abs. 1 Satz 4  
bei grober Pflichtverletzung, bei Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Amtsführung oder bei schwer-
wiegender Störung des Vertrauens in die Person des 
Vorstandsmitglieds widerrufen; der Widerruf bedarf 
beim Wissenschaftlichen Vorstand, sofern er in die-
ser Eigenschaft abberufen werden soll, des Einver-
nehmens des KUM-Fakultätsrats.

 (7) Für Amtspflichtverletzungen eines Vorstandsmit-
glieds gegenüber einem Dritten trifft die Verantwort-
lichkeit die KUM; für den Rückgriffsanspruch der 
KUM gegen das Vorstandsmitglied gelten §§ 48 Be-
amtenstatusgesetz sowie 59 Landesbeamtengesetz 
entsprechend. Im Übrigen gilt für Schadensersatzan-
sprüche der KUM gegen ein Vorstandsmitglied § 93 
Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 und 6 des Aktienge-
setzes entsprechend.

 § 88 

  KUM-Fakultätsrat, Medizinische Fachschaft

 (1) Der KUM-Fakultätsrat ist unbeschadet der Zu-
ständigkeiten der zentralen Organe der Universität 
das in der KUM zuständige Organ für alle grundsätz-
lichen Fragen von Forschung und Lehre. Er nimmt 
für die Körperschaft für Universitätsmedizin die in 
diesem Gesetz dem Fakultätsrat zugewiesenen Auf-
gaben wahr. Der KUM-Fakultätsrat entscheidet im 
Einvernehmen mit dem KUM-Aufsichtsrat über Er-
lass und Änderungen der Satzung für die Körper-
schaft für Universitätsmedizin (KUM-Satzung). Zu-
sätzlich zu den Maßnahmen nach § 25 Abs. 1 Satz 3 
bedürfen der Zustimmung des KUM-Fakultätsrats 

1. die Grundsätze für die Verteilung und Verwen-
dung des Zuschusses des Landes für Lehre und 
Forschung,

2. der Entwurf des Haushaltsvoranschlags, der Wirt-
schaftsplan und der Jahresabschluss einschließ-
lich des Lageberichts, jeweils für den die For-
schung und Lehre betreffenden Teil.

 (2) Dem KUM-Fakultätsrat gehören an

1. aufgrund von Wahlen 28 stimmberechtigte Mit-
glieder, davon 

 a)  14 hauptberufliche, an der KUM tätige Pro-
fessoren, von denen mindestens sechs Abtei-
lungsleiter sein müssen; jeweils mindestens 
zwei Professoren müssen einem operativen 
und einem konservativen sowie einer einem 
klinisch-theoretischen und einem nichtklini-
schen Fach sowie der Zahnmedizin angehören, 
die zugleich Abteilungsleiter sein können,

 b) vier Vertreter der Akademischen Mitarbeiter,
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trägt vier Jahre. Die KUM-Satzung kann die Amts-
zeit eines nachbestellten Mitglieds regeln, wenn ein 
Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit 
ausscheidet. Bei Mitgliedern nach Nummer 6 und 7 
ist eine einmalige Wiederbestellung möglich. § 20 
Abs. 6 gilt entsprechend. Der Aufsichtsrat kann  einen 
Personalausschuss bilden.

 (4) Die Vertreter des Wissenschafts- und des Finanz-
ministeriums haben bei ihrer Tätigkeit die Interessen 
des Landes zu berücksichtigen. Sie unterliegen der 
Weisung des sie benennenden Ministeriums. Die 
Mitglieder des Aufsichtsrats unterliegen der Ver-
schwiegenheitspflicht, die Vertreter des Landes und 
der Vorstandsvorsitzende der Universität jedoch nur 
der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. Die Annahme 
der Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats be-
gründet einen öffentlich-rechtlichen Mitgliedsstatus; 
§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 59 des Lan-
desbeamtengesetzes gelten entsprechend. 

 (5) Der KUM-Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, in der insbesondere die innere Ordnung und 
die Einberufung des Aufsichtsrats geregelt werden. 
Diese kann eine schriftliche Übertragung des Stimm-
rechts auf ein anderes Aufsichtsratsmitglied und die 
Zulässigkeit von Stimmbotschaften vorsehen. 

 § 90 

 Ombudsperson

 Auf Vorschlag des Vorstands bestellt der KUM-Auf-
sichtsrat mit Zustimmung des Wissenschaftsministe-
riums für die Dauer von drei Jahren ein in der Kran-
kenversorgung tätiges Mitglied der Körperschaft für 
Universitätsmedizin als Ombudsperson. Aufgabe der 
Ombudsperson ist es, in Angelegenheiten der Kran-
kenversorgung den Mitarbeitern als Ansprechpartner 
zu dienen. Die Ombudsperson ist weisungsunabhän-
gig, kann alle für den jeweiligen Fall erheblichen 
Unterlagen der KUM einsehen und berichtet dem 
KUM-Aufsichtsrat jährlich. Die Ombudsperson ist 
zur Verschwiegenheit über die ihr in dieser Eigen-
schaft bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. 
Nähere Verfahrensregelungen trifft der Aufsichtsrat.

 § 91

  Universitätsmedizin Baden-Württemberg

 Die Körperschaften für Universitätsmedizin und die 
Universitätsklinika bilden den Verbund »Universi-
tätsmedizin Baden-Württemberg« mit der Landes-
konfe renz der Universitätsmedizin als zentralem 
Gremium. Die Landeskonferenz dient der Abstim-
mung, der Koordination und dem Meinungsaus-
tausch zwischen den Angehörigen des Verbunds 
»Universitätsmedizin Baden-Württemberg«. Dies 
bezieht sich insbesondere auf die Themen Tarifver-
träge und -verhandlungen, Verhandlungen mit den 

der die Forschung und Lehre betreffende Teil gilt 
mit der Zustimmung des KUM-Fakultätsrats nach 
§ 88 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 als festgestellt,

4. die Bestellung des Abschlussprüfers,

5. das Einvernehmen zur KUM-Satzung,

6. die Entlastung des Vorstands.

 (2) Der Zustimmung des KUM-Aufsichtsrats be-
dürfen außergewöhnliche, über den Rahmen des 
 laufenden Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechts-
geschäfte, Maßnahmen und Regelungen. Zu den 
 zustimmungsbedürftigen Maßnahmen zählen insbe-
sondere 

1. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien so-
wie sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf 
fremde Verbindlichkeiten außerhalb der von ihm 
bestimmten Wertgrenzen,

2. die Gründung von und Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

3. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung 
von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten,

4. die Aufnahme von Krediten und die Gewährung 
von Darlehen außerhalb der von ihm bestimmten 
Wertgrenzen.

 (3) Dem KUM-Aufsichtsrat gehören an 

1. als Vorsitzender der Wissenschaftsminister, 

2. ein weiterer Vertreter des Wissenschaftsministe-
riums, 

3. ein Vertreter des Finanzministeriums,

4. der Vorstandsvorsitzende der Universität als stell-
vertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats,

5. ein Mitglied des Aufsichtsrats der Universität, das 
von diesem gewählt wird,

6. vier Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft,

7. ein Vertreter anderer Fakultäten sowie

8. ein Vertreter des Personals; der Vertreter des Per-
sonals sowie ein Stellvertreter werden von den 
Beschäftigten der KUM gewählt; Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals der Universität, die 
Aufgaben in der KUM erfüllen, sind wählbar und 
wahlberechtigt.

 Bei Stimmengleichheit im Aufsichtsrat entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats und bei den Mitgliedern nach Satz 1 
Nr. 2 bis 8 jeweils ein Stellvertreter werden vom Wis-
senschaftsminister bestellt und abberufen, bei den 
Mitgliedern nach Satz 1 Nr. 6 und 7 im Einverneh-
men mit dem KUM-Fakultätsrat; der Wissenschafts-
minister kann allgemein oder im Einzelfall festlegen, 
welches Mitglied des Aufsichtsrats ihn im Verhinde-
rungsfall im Vorsitz in den Sitzungen vertritt. Die 
Amtszeit der Mitglieder nach Satz 1 Nr. 5 bis 8 be-
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 (2) Die Gewährträgerversammlung beschließt auf 
Vorschlag des Wissenschaftsministeriums eine mit-
telfristige, jährlich fortzuschreibende strategische 
Gesamtplanung für die Universitätsmedizin Baden-
Württemberg. Der Zustimmung der Gewährträger-
versammlung bedürfen folgende Rechtsgeschäfte 
und Maßnahmen:

1. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien so-
wie sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf 
fremde Verbindlichkeiten,

2. die Gründung von und Beteiligung an Unterneh-
men; eine Zustimmung ist nicht erforderlich, 
wenn die KUM Alleingesellschafterin des zu 
gründenden Unternehmens ist und das Unterneh-
men lediglich Hilfsdienstleistungen für die Kran-
kenversorgung der KUM leisten soll,

3. der Erwerb, die Veräußerung und die Belas- 
tung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten,

4. die Aufnahme von Krediten und die Gewährung 
von Darlehen sowie

5. die Beleihungsvereinbarung nach § 96.

 Für die Maßnahmen nach Satz 2 legt das Wissen-
schaftsministerium im Einvernehmen mit dem 
 Landtag durch Rechtsverordnung Wertgrenzen fest, 
unterhalb derer die Zustimmung der Gewährträger-
versammlung entbehrlich ist. Die Verordnung regelt 
auch die Zustimmungspflicht für den Fall, dass Ein-
zelmaßnahmen die Wertgrenze nicht überschreiten, 
sie aber in der Summe über einen bestimmten Zeit-
raum überschritten wird. Maßnahmen nach Satz 2 
bedürfen keiner Zustimmung der Gewährträger-
versammlung, wenn sie in der von der Gewährträger-
versammlung beschlossenen strategischen Gesamt-
planung nach Satz 1 ausgewiesen sind.

 (3) Das Wissenschaftsministerium berichtet der 
 Gewährträgerversammlung jeweils zum 1. Oktober 
eines Jahres über die Situation der Universitätsmedi-
zin, insbesondere über die Umsetzung der strategi-
schen Gesamtplanung nach Absatz 2 Satz 1. 

 § 94

 Gewährträgerschaft, Gemeinnützigkeit, 
  Dienstsiegel, Bezeichnung ›Universitätsklinikum‹

 (1) Für die Verbindlichkeiten einer Körperschaft für 
Universitätsmedizin haftet neben dieser das Land 
 unbeschränkt, wenn und soweit die Befriedigung aus 
dem Vermögen der Körperschaft nicht erlangt wer-
den konnte (Gewährträgerschaft).

 (2) Die Körperschaften für Universitätsmedizin ver-
folgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

 (3) Die Körperschaften für Universitätsmedizin füh-
ren ein Dienstsiegel mit dem Wappen der jeweiligen 
Universität und ihrem Namen als Umschrift.

Krankenkassen, Gestaltung von Einkaufsverbünden, 
Abstimmung der Entwicklungsplanung, übergrei-
fende klinische Stu dien, vergleichende Untersuchun-
gen in Forschung, Lehre und Krankenversorgung, 
Qualitätssicherung und Evaluation. Der Landeskon-
ferenz gehören Vertreter der Körperschaften für Uni-
versitätsmedizin und der Universitätsklinika an. Die 
Landeskonferenz wählt aus ihrer Mitte einen Spre-
cher. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 Vierter Abschnitt

 Sonstige Regelungen

 § 92

 Weiterentwicklungsklausel

 In dem Vertrag nach § 77 Abs. 1 können unbeschadet 
der §§ 3 und 10 Abs. 3 Abweichungen von den Vor-
schriften der §§ 78 Abs. 3 und 79 sowie der §§ 81 bis 
91 vorgesehen werden, wenn diese der Weiterent-
wicklung der Körperschaft für Universitätsmedizin, 
der Optimierung der Aufgabenerfüllung, der Organi-
sation, der Zusammenarbeit zwischen der Körper-
schaft und der Universität oder anderen Gliederun-
gen der Universität oder der Steigerung der Effizienz 
der Arbeit oder des Mitteleinsatzes dienen. Nach Er-
richtung der KUM kann das Wissenschaftsministe-
rium auf Antrag der KUM und im Einvernehmen mit 
der Universität Abweichungen nach Satz 1 gestatten. 
Die Zustimmung des Wissenschaftsministeriums zu 
Abweichungen nach den Sätzen 1 und 2 bedarf des 
Einvernehmens des Finanzministeriums. 

 § 93

  Gewährträgerversammlung

 (1) Die Gewährträgerversammlung besteht aus zwölf 
vom Landtag und vier von der Landesregierung be-
stimmten Mitgliedern, von denen zwei Mitglieder 
dem Wissenschaftsministerium und je ein Mitglied 
dem Finanzministerium und dem Sozialministerium 
angehören; die von der Landesregierung bestimmten 
Vertreter führen jeweils drei Stimmen. Bei der Wahl 
der Vertreter des Landtags werden die Fraktionen 
nach ihrer Mitgliederzahl berücksichtigt. Der Wis-
senschaftsminister führt den Vorsitz; im Verhinde-
rungsfall wird er im Vorsitz in den Sitzungen von 
 einem Mitglied aus dem Kreis der vom Landtag be-
stimmten Mitglieder vertreten, das von diesen ge-
wählt wird. Im Verhinderungsfall können die Mit-
glieder der Gewährträgerversammlung die Ausübung 
ihres Stimmrechts auf ein anderes Mitglied übertra-
gen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Wissenschaftsministers, im Verhinderungsfall 
desjenigen, dem er die Ausübung seines Stimmrechts 
nach Satz 4 übertragen hat. Die Gewährträgerver-
sammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.
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mäß der von der Universität aufgrund von § 8 Abs. 6 
getroffenen Regelung bekannt gemacht.

 § 96 

 Beleihung

 (1) Das Wissenschaftsministerium kann Dritte mit 
der Wahrnehmung der einer Klinik einer Körper-
schaft für Universitätsmedizin nach § 78 Abs. 1  
Satz 1 und 2 obliegenden hoheitlichen Aufgaben, 
Rechte, Pflichten und Befugnisse beleihen. Die Be-
leihung erfolgt durch Verwaltungsakt auf der Grund-
lage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen der Körperschaft für Universitätsmedizin, der 
Universität und dem Dritten. Die Vereinbarung hat 
insbesondere Regelungen zu treffen

1. zu Gegenstand, Umfang und Dauer der Belei-
hung;

2. zur Sicherung der sachgerechten Erfüllung der 
Pflichten nach Satz 1 und zur Sicherung eines 
 angemessenen Einflusses der Körperschaft für 
Universitätsmedizin und der Universität auf die 
Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse, die 
Gegenstand der Beleihung sind;

3. zur Finanzierung der Erfüllung der Aufgaben des 
Beliehenen;

4. zur Abwicklung für den Fall der Beendigung der 
Beleihung;

5. zur Haftungsfreistellung der Körperschaft für 
Universitätsmedizin, der Universität und des Lan-
des für den Fall, dass diese aus einem Tun oder 
Unterlassen des Dritten in seiner Eigenschaft als 
Beliehener oder aus der Verwendung von auf die 
Universität oder die Körperschaft für Universi-
tätsmedizin hinweisenden Bezeichnungen für sich 
oder seine Einrichtungen einzeln oder gesamt-
schuldnerisch in Anspruch genommen werden; 
die Stellung angemessener Sicherheiten oder der 
Nachweis sachlich geeigneter und in der Höhe an-
gemessener Versicherungen ist zu vereinbaren.

 (2) Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des 
Wissenschaftsministeriums. Die Erteilung der Zu-
stimmung und der Beleihungsakt sind miteinander 
zu verbinden; sie können mit Nebenbestimmungen 
nach § 36 Abs. 2 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes versehen werden. Der Dritte unterliegt, so-
weit er beliehen wurde, der staatlichen Aufsicht wie 
eine Körperschaft für Universitätsmedizin; im Um-
fang seiner Beleihung gilt der Dritte als Teil der Kör-
perschaft für Universitätsmedizin. 

 (3) Der Beliehene finanziert sich durch eigene Mittel 
oder solche seiner Gesellschafter, ferner durch Ent-
gelte, öffentliche Fördermittel und sonstige Zuwen-
dungen; hierzu zählen auch Mittel für Forschung und 
Lehre. Die Finanzierung bestimmter Vorhaben, ins-

 (4) Das Wissenschaftsministerium kann einem Klini-
kum mit Zustimmung der betroffenen Universität 
und der betroffenen KUM das widerrufliche Recht 
ver leihen, die Bezeichnung ›Universitätsklinikum‹ 
zu führen, wenn das Klinikum in enger Zusammen-
arbeit mit dieser Universität die Verbindung der 
Krankenversorgung mit Forschung und Lehre in 
 einer der Körperschaft für Universitätsmedizin ver-
gleichbaren Weise gewährleistet. Unter den Voraus-
setzungen von Satz 1 kann das Wissenschafts minis-
terium auch einer Klinik mit Zustimmung der 
betroffenen Universität und der betroffenen KUM 
das Recht verleihen, die Bezeichnung ›Universitäts-
klinik‹ zu führen.

 § 95

 Satzungsrecht

 (1) Näheres zu den Rechtsverhältnissen der je wei-
ligen Körperschaften für Universitätsmedizin wird im 
Rahmen dieses Gesetzes durch die KUM-Satzung ge-
regelt. In der KUM-Satzung sind die Grundsätze für 
die Gliederung der Körperschaft in wissenschaftliche, 
medizinische und sonstige Einrichtungen, ihre Aufga-
ben, Nutzung und weitere Untergliederung  gemäß 
den Belangen von Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung sowie die Grundsätze für Qua litäts- und Risi-
komanagementsysteme festzulegen. Einzelkliniken 
der KUM führen die Bezeichnung ›Universitäts-
klinik‹ unter Beifügung eines in der KUM-Satzung 
festzulegenden fachlichen Zusatzes. Regelungen zur 
Vertretung der KUM in der KUM-Satzung werden im 
Einvernehmen mit dem Vorstandsvorsitzenden der 
Universität getroffen. Dar über hinaus kann die KUM-
Satzung, soweit dieses Gesetz keine Regelung ent-
hält, Näheres bestimmen über

1. Aufgaben, Zuständigkeiten und Verfahren der 
 Organe der Körperschaft sowie

2. Errichtung, Änderung, Aufhebung und Leitung 
der der Körperschaft angehörenden Einrichtun-
gen.

 (2) Ferner regelt die KUM-Satzung die Grundsätze 
für eine transparente und effiziente Leitung, Steue-
rung und Überwachung der Tätigkeit der KUM. 
Hierzu sind insbesondere Regelungen zu treffen über 

1. eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand und

2. den Informationsfluss zwischen den Organen.

 Dabei darf der Standard des Public corporate Gover-
nance Kodex des Landes Baden-Württemberg nicht 
unterschritten werden.

 (3) Die KUM-Satzung und deren Änderungen wer-
den vom KUM-Fakultätsrat im Einvernehmen mit 
dem KUM-Aufsichtsrat beschlossen und bedürfen 
der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums;  
§ 66 gilt entsprechend. Die KUM-Satzung wird ge-
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6. des Universitätsklinikums im Sinne von § 20 
Abs. 7 Satz 3 und von § 46 Abs. 1 Satz 8 Halb- 
satz 2 von der Körperschaft für Universitäts-
medizin

 wahrgenommen. Vom Errichtungszeitpunkt der 
KUM bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 finden 
§ 16 Abs. 4, §§ 27, 48 Abs. 3 Satz 6 und Abs. 4 Satz 3 
sowie § 53 keine Anwendung. Das Universitätskli-
nika-Gesetz findet für die KUM keine Anwendung.

 § 98

 Medizinische Fakultät Mannheim 
  der Universität Heidelberg; Universitätsklinikum  
  Mannheim

 Die Vorschriften des Elften Teils finden keine An-
wendung auf die Medizinische Fakultät Mannheim 
der Universität Heidelberg und das Universitätsklini-
kum Mannheim. Für sie gilt auch nach dem 31. De-
zember 2012 der Erste bis Zehnte Teil des Landes-
hochschulgesetzes in der Fassung, die er durch 
Ar tikel 1 dieses Gesetzes erhält und das Universitäts-
klinika-Gesetz in der Fassung, die es durch Artikel 3 
dieses Gesetzes erhält. Die Verleihung der Bezeich-
nung ›Universitätsklinikum‹ nach § 1 Abs. 5 UKG in 
der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung bleibt unberührt.«

17. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen; 
dabei sind auch Änderungen, die sich aus früheren 
Änderungen des Landeshochschulgesetzes ergeben, 
zu berücksichtigen. 

Artikel 2

Universitätsmedizin-Errichtungsgesetz

§ 1

Errichtung der Körperschaften  
für Universitätsmedizin (KUM)

(1) Eine Körperschaft für Universitätsmedizin wird 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 77 Abs. 1 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) zwischen der Universi-
tät und ihrem Universitätsklinikum errichtet. Der Vertrag 
bestimmt den Errichtungszeitpunkt auf spätestens den  
1. Januar 2013. Der Vertrag ist dem Wissenschaftsminis-
terium mindestens sechs Monate vor dem vereinbarten 
Errichtungszeitpunkt zur Zustimmung vorzulegen. Ab 
dem Errichtungszeitpunkt führt die Körperschaft die 
 Bezeichnung »Körperschaft für Universitätsmedizin« 
unter Beifügung des Namens der jeweiligen Universität, 
sofern nicht die KUM-Satzung einen anderen Namen 
festlegt (§ 77 Abs. 3 LHG). Das Universitätsklinikum 
 besteht in Gestalt der Körperschaft für Universitätsmedi-
zin unter Wahrung der Rechtsidentität als rechtsfähige 
Gliedkörperschaft der Universität fort; das Vermögen 
des Universitätsklinikums ist mit Wirkung zum Errich-

besondere Investitionen in die Infrastruktur, können 
in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach Ab-
satz 1 Satz 2 geregelt werden. Das Land trifft in Be-
zug auf den Beliehenen keine Anstaltslast und keine 
Gewährträgerschaft; dasselbe gilt für die Körper-
schaft für Universitätsmedizin und die Universität. 

 (4) In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach 
Absatz 1 Satz 2 ist zu regeln, ob und in welchem 
Umfang der Beliehene sich an der Ausbildung der 
Studierenden beteiligt. Soweit der Beliehene Pflicht-
lehrveranstaltungen für den vorklinischen oder den 
klinischen Teil des Studiums vereinbarungsgemäß 
und auf Dauer durchführt, erhöht sich die jeweilige 
personal- oder patientenbezogene jährliche Aufnah-
mekapazität entsprechend. Die Ausbildungsbeteili-
gung des Beliehenen bleibt bei der Berechnung der 
Aufnahmekapazität außer Betracht, sofern sie aus-
schließlich der Verbesserung von Studium und Lehre 
dient, insbesondere durch Verbesserung von Be-
treuungsrelationen oder durch Erbringung von Zu-
satzangeboten. Werden im Zuge der Beleihung kapa-
zitätsrelevante Ressourcen (Personal, Betten) von 
der Körperschaft für Universitätsmedizin auf den 
Beliehenen verlagert, ist im Rahmen der Vereinba-
rung nach Absatz 1 Satz 2 sicherzustellen, dass durch 
die Verlagerung keine Absenkung bestehender Ka-
pazitäten eintritt. Die Beleihung, ihr Gegenstand, ihr 
Umfang sowie ihre Dauer werden vom Wissen-
schaftsministerium im Gemeinsamen Amtsblatt be-
kanntgemacht.

 § 97

  Errichtung einer KUM vor dem 1. Januar 2013

 Wird eine KUM vor dem 1. Januar 2013 errichtet,  
so findet der Elfte Teil dieses Gesetzes Anwendung. 
Bei einer Errichtung der KUM vor dem 1. Januar 
2013 werden bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 
die Funktionen

1. der Medizinischen Fakultät im Sinne des § 16 
Abs. 3 Satz 4 und 5, des § 20 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 
Halbsatz 2 sowie des § 20 Abs. 7 Satz 3 von der 
KUM, 

2. des Fakultätsvorstands im Sinne von § 20 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 7 Halbsatz 2 und von § 20 Abs. 7 Satz 3 
vom KUM-Vorstand,

3. des Dekans im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 4 und 5 
sowie des § 19 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b vom Wis-
senschaftlichen Vorstand, 

4. des Leitenden Ärztlichen Direktors im Sinne von 
§ 19 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. e vom Ärztlichen Vor-
stand der KUM, 

5. des Kaufmännischen Direktors im Sinne von § 19 
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. e vom Kaufmännischen Vor-
stand der KUM und 
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1. der Dekan und der Leitende Ärztliche Direktor des 
Universitätsklinikums gemeinsam die Aufgabe des 
Vorsitzenden des Vorstands,

2. der Dekan die Aufgabe des Wissenschaftlichen Vor-
stands,

3. der Leitende Ärztliche Direktor die Aufgaben des 
Ärztlichen Vorstands, 

4. der Kaufmännische Direktor des Universitätsklini-
kums die Aufgaben des Kaufmännischen Vorstands,

5. der Studiendekan die Aufgabe des nebenamtlichen 
Vorstandsmitglieds für den Bereich Lehre sowie

6. der Pflegedirektor die Aufgabe des Vorstandsmitglieds 
für Patientenmanagement

wahr. Sofern ein Mitglied des Gründungsvorstands seine 
bisherige Aufgabe nicht hauptberuflich wahrgenommen 
hat, die Tätigkeit im Gründungsvorstand jedoch seine 
volle Arbeitskraft in Anspruch nimmt, so kann es auf 
 seinen Antrag vom Wissenschaftsministerium ganz oder 
teilweise von seinen sonstigen Aufgaben freigestellt 
 werden. Die zum Errichtungszeitpunkt vorhandenen 
Stellvertretenden Leitenden Ärztlichen Direktoren und 
Prodekane nach § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LHG nehmen 
die Verhinderungsvertretung des Leitenden Ärztlichen 
Direktors in dessen Eigenschaft als Ärztlicher Vorstand 
und des Dekans in dessen Eigenschaft als Wissenschaft-
licher Vorstand wahr; im Übrigen sind sie nicht Mitglied 
des Gründungsvorstands. Der Gründungsvorstand kann 
mit den Stimmen der Vorsitzenden eine von Satz 2 ab-
weichende Aufgabenverteilung beschließen. Dem Grün-
dungsvorstand und seinen Mitgliedern obliegen die dem 
Vorstand der Körperschaft für Universitätsmedizin und 
seinen Mitgliedern nach diesem Gesetz zugewiesenen 
Zuständigkeiten, Aufgaben, Rechte und Pflichten. Die 
Ämter der zum Errichtungszeitpunkt an der Medizini-
schen Fakultät vorhandenen Prodekane nach § 23 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 LHG enden mit dem Errichtungszeitpunkt.

(2) Das Wissenschaftsministerium hat dafür Sorge zu 
 tragen, dass die Mitglieder des KUM-Vorstands mit Wir-
kung zum ersten Tag nach Ablauf der Amtszeit des Grün-
dungsvorstands nach § 2 Abs. 1 Satz 3 bestellt sind. Die 
Vorsitzenden des KUM-Vorstands laden zur konstituie-
renden Sitzung ein.

§ 4

Gründungsfakultätsrat; erster KUM-Fakultätsrat

(1) Der Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät ist nach 
dem Errichtungszeitpunkt der Gründungsfakultätsrat der 
KUM und nimmt die Aufgaben und Zuständigkeiten des 
KUM-Fakultätsrats nach dem Elften Teil des Landes-
hochschulgesetzes wahr. Die Amtsmitgliedschaften nach 
§ 88 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a LHG in der Fassung 
von Artikel 1 dieses Gesetzes werden im Gründungs-
fakultätsrat von den Mitgliedern des Gründungsvor-
stands wahrgenommen. 

tungszeitpunkt Körperschaftsvermögen der Kör perschaft 
für Universitätsmedizin (KUM-Körperschaftsvermö-
gen). Grundstückseigentum des Landes bleibt unberührt. 
Die zum Betriebsvermögen des Universitätsklinikums 
gehörenden Grundstücke und grund stücksgleichen 
Rechte, die bisher Eigentum des Landes waren, verblei-
ben im Eigentum des Landes. Sie werden nach Maßgabe 
einer Nutzungsvereinbarung unentgeltlich überlassen.

(2) Mit Wirkung zum Errichtungszeitpunkt ist die Kör-
perschaft für Universitätsmedizin die Medizinische Fa-
kultät der jeweiligen Universität. Sie erfüllt die Aufga-
ben der Medizinischen Fakultät nach § 22 LHG.

§ 2

Gründungsorgane

(1) Gründungsorgane der Körperschaften für Universi-
tätsmedizin sind

1. der Gründungsvorstand,

2. der Gründungsfakultätsrat und

3. der Gründungsaufsichtsrat.

Ihre Amtszeit beginnt mit dem Errichtungszeitpunkt. Für 
den Gründungsvorstand endet sie mit Ablauf des zuletzt 
endenden Anstellungsverhältnisses eines bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes vorhandenen, hauptamtlichen 
Mitglieds des Gründungsvorstands. Für die Organe nach 
Satz 1 Nr. 2 und 3 endet die Amtszeit mit der Konstituie-
rung des regulären Organs, spätestens ein Jahr nach der 
Errichtung. Sofern vor dem Errichtungszeitpunkt Anstel-
lungsverhältnisse mit hauptamtlichen Vorstandsmitglie-
dern geschlossen werden, ist durch geeignete Regelun-
gen etwaigen Auswirkungen aus dem Zusammenschluss 
von Universitätsklinikum und Medizinischer Fakultät 
auf das Anstellungsverhältnis Rechnung zu tragen. Mit 
der Beendigung der Amtszeit der Organe endet auch die 
Amtszeit ihrer Mitglieder; persönliche Anstellungsver-
hältnisse in der Eigenschaft als Mitglied eines Organs 
bleiben davon unberührt.

(2) Endet die Amtszeit eines Gründungsorgans oder 
 eines Mitglieds eines Gründungsorgans vor der Konsti-
tuierung des regulären Organs, so kann sie der Wissen-
schaftsminister im Einvernehmen mit dem Gründungs-
organ oder dem Mitglied verlängern. 

§ 3

Gründungsvorstand der Körperschaft für 
 Universitätsmedizin; erster regulärer Vorstand

(1) Der Gründungsvorstand wird nach Maßgabe dieser 
Vorschrift gebildet aus den zum Errichtungszeitpunkt 
vorhandenen Mitgliedern des Vorstands der Medi zi-
nischen Fakultät und den zum Errichtungszeitpunkt vor-
handenen Mitgliedern des Klinikumsvorstands. Dabei 
nehmen im Gründungsvorstand der Körperschaft für 
Universitätsmedizin
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bleiben weiterhin in ihrem Dienst- oder Anstellungs-
verhältnis zum Land und erfüllen ihre Aufgaben in der 
KUM.

(2) Die KUM ist verpflichtet, Arbeitnehmer, die der 
Überleitung ihres Arbeitsverhältnisses nach § 12 Abs. 1 
des Universitätsklinika-Gesetzes vom 24. November 
1997 (GBl. S. 474) widersprochen haben, zu beschäfti-
gen und die Kosten dem Land zu erstatten; die Arbeit-
nehmer sind verpflichtet, ihre Dienste in der KUM zu 
erbringen.

(3) Die Versorgungslasten für Beamte, die mit Wirkung 
vom 1. Januar 1998 vom Land auf das Universitäts-
klinikum übergegangen sind, werden unabhängig von 
der Altersgrenze entsprechend § 107 b des Beamtenver-
sorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 gelten-
den Fassung zwischen dem Land und der KUM verteilt.

Artikel 3

Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes

Das Universitätsklinika-Gesetz (UKG) vom 15. Septem-
ber 2005 (GBl. S. 625), zuletzt geändert durch Artikel 34 
des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 968), 
wird wie folgt geändert: 

 1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte »Errichtung, 
Rechtsnachfolge« durch das Wort »Rechtsform« 
ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Satz 1 werden die Worte »Das Land er-
richtet als« gestrichen, das Wort »rechtsfä-
hige« durch das Wort »Rechtsfähige« ersetzt 
und nach dem Wort »Universitäten« das 
Wort »sind« angefügt. 

 bb)  In Satz 2 werden nach dem Wort »Gesetz« 
die Worte »oder aufgrund eines Landesgeset-
zes« eingefügt.

 cc) Es wird folgender Satz angefügt:

   »Das Universitätsklinikum kann mit Privaten 
zusammenwirken, soweit keine gesetzlichen 
Regelungen entgegen stehen.«

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 »(2) Die zum Betriebsvermögen gehörenden 
Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte 
bleiben im Eigentum des Landes; sie werden nach 
Maßgabe einer Nutzungsvereinbarung unentgelt-
lich überlassen.«

d) Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 »Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann das 
Wissenschaftsministerium auch einer Klinik mit 
Zustimmung der betroffenen Universität und des 
betroffenen Universitätsklinikums das widerruf-
liche Recht verleihen, die Bezeichnung ›Universi-
tätsklinik‹ zu führen.«

(2) Der Gründungsvorstand hat innerhalb eines Jahres 
nach dem Errichtungszeitpunkt Wahlen zum KUM-Fa-
kultätsrat durchzuführen. Die Vorsitzenden des Grün-
dungsvorstands oder, sofern bereits bestellt, der Wissen-
schaftliche Vorstand der KUM laden unverzüglich zur 
konstituierenden Sitzung des KUM-Fakultätsrats ein und 
leiten diese. 

§ 5

Gründungsaufsichtsrat; erster regulärer Aufsichtsrat 
der Körperschaft für Universitätsmedizin

(1) Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums ist nach 
dem Errichtungszeitpunkt der Gründungsaufsichtsrat der 
KUM und nimmt die Aufgaben und Zuständigkeiten des 
KUM-Aufsichtsrats nach dem Elften Teil des Landes-
hochschulgesetzes wahr. 

(2) Das Wissenschaftsministerium hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass bis spätestens ein Jahr nach Errichtung der 
KUM-Aufsichtsrat nach § 89 LHG bestellt ist. Der Wis-
senschaftsminister lädt zur konstituierenden Sitzung des 
KUM-Aufsichtsrats ein.

§ 6

Weitergeltung autonomen Rechts

Soweit sie mit den Artikeln 1 bis 3 dieses Gesetzes ver-
einbar sind, gelten die zum Errichtungszeitpunkt gel-
tende Kliniksatzung nach § 13 des Universitätsklinika-
Gesetzes, die für die Medizinische Fakultät geltenden 
Satzungen und die Geschäftsordnungen des Fakultätsrats 
der Medizinischen Fakultät und des Aufsichtsrats des 
Universitätsklinikums fort, bis sie nach den Vorschriften 
des Elften Teils des Landeshochschulgesetzes geändert, 
ersetzt oder aufgehoben werden.

§ 7

Vermögen der Medizinischen Fakultät

Das am Tag vor dem Errichtungszeitpunkt bilanzierte 
Vermögen der Medizinischen Fakultät geht zum Errich-
tungszeitpunkt auf die KUM als staatliche Einrichtung 
über. Grundstückseigentum des Landes bleibt unberührt. 
Die zum Betriebsvermögen des Universitätsklinikums 
gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen 
Rechte, die bisher Eigentum des Landes waren, verblei-
ben im Eigentum des Landes. Sie werden nach Maßgabe 
einer Nutzungsvereinbarung unentgeltlich überlassen.

§ 8

Personalrechtliche Regelungen

(1) Die am Tag vor dem Errichtungszeitpunkt bei der 
Medizinischen Fakultät Beschäftigten, die in einem 
Dienst- oder Anstellungsverhältnis zum Land stehen, 
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Klinikumsvorstands mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministers, die Mitglieder nach § 10 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 und 3 überdies im Einvernehmen mit 
dem Vorstandsvorsitzenden der Universität, auf 
höchstens sechs Jahre; er überwacht und berät den 
Klinikumsvorstand; das gilt insbesondere auch für 
die Erfüllung der Pflichten gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 
und 4. Der Aufsichtsrat entscheidet über 

1. den gemeinsamen Struktur- und Entwicklungs-
plan von Universitätsklinikum und Medizinischer 
Fakultät sowie die Änderung der Satzung,

2. die Feststellung des Wirtschaftsplans und erneute 
Feststellung bei wesentlichen Änderungen gemäß 
§ 5 Abs. 2 Satz 4,

3. die Feststellung des Jahresabschlusses sowie über 
die Verwendung des Jahresergebnisses,

4. die Bestellung des Abschlussprüfers,

5. die Entlastung des Klinikumsvorstands.

 (2) Der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen 
 außergewöhnliche, über den Rahmen des laufenden 
Geschäftsbetriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, 
Maßnahmen und Regelungen. Zu den zustimmungs-
bedürftigen Maßnahmen zählen insbesondere 

1. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien so-
wie sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf 
fremde Verbindlichkeiten außerhalb der von ihm 
bestimmten Wertgrenzen,

2. die Gründung von und Beteiligung an anderen 
Unternehmen,

3. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung 
von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten,

4. die Aufnahme von Krediten und die Gewährung 
von Darlehen außerhalb der von ihm bestimmten 
Wertgrenzen.

 (3) Dem Aufsichtsrat gehören an 

1. als Vorsitzender der Wissenschaftsminister, 

2. ein weiterer Vertreter des Wissenschaftsministe-
riums, 

3. ein Vertreter des Finanzministeriums,

4. der Vorstandsvorsitzende der Universität als stell-
vertretender Vorsitzender des Aufsichtsrat,

5. ein Mitglied des Aufsichtsrats der Universität, das 
von diesem gewählt wird,

6. vier Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft,

7. ein Vertreter anderer Fakultäten sowie

8. ein Vertreter des Personals; der Vertreter des 
 Personals sowie ein Stellvertreter werden von den 
Beschäftigten des Universitätsklinikums gewählt; 
Angehörige des wissenschaftlichen Personals der 
Universität, die Aufgaben im Universitätsklini-
kum erfüllen, sind wählbar und wahlberechtigt.

 2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt:

 »Die Erfüllung dieser Aufgaben obliegt dem 
 Universitätsklinikum dabei als eigene hoheitliche 
Auf gabe.«

b) Folgender neuer Absatz 6 wird angefügt:

 »(6) Das Universitätsklinikum und die Medizini-
sche Fakultät stellen jeweils für einen Zeitraum 
von fünf Jahren einen gemeinsamen Struktur- und 
Entwicklungsplan für die Universitätsmedizin auf 
und schreiben diesen regelmäßig fort. Er bedarf 
der Billigung durch den Vorstand der Universität. 
Der Struktur- und Entwicklungsplan für die 
 Universitätsmedizin am jeweiligen Standort muss 
Aussagen zu Schwerpunkten der Lehre und For-
schung, der Krankenversorgung sowie zur bau-
lichen Entwicklung enthalten und bedarf der Zu-
stimmung des Wissenschaftsministeriums.«

 3. § 5 Abs. 4 Satz 3 wird gestrichen. 

 4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 »(2) Die Universität stellt dem Universitätsklini-
kum im Auftrag des Landes die Mittel zur Deckung 
des mit der Aufgabenerfüllung in Forschung und 
Lehre verbundenen Aufwands zur Verfügung.«

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

 »(5) Bei überwiegend von einem Universitäts-
klinikum finanzierten Bauvorhaben in der Kran-
kenversorgung kann das Finanzministerium die 
Bauherreneigenschaft im Einzelfall diesem Univer-
sitätsklinikum übertragen.«

 5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

 »In der Vereinbarung sind die jeweiligen Bei-
träge, die in Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung erbracht werden sowie die damit verbun-
denen finanziellen Auswirkungen zu regeln; die 
Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Wis-
senschaftsministeriums.«

 6. § 8 Satz 2 wird gestrichen. 

 7. § 9 erhält folgende Fassung:

 »§ 9

 Aufsichtsrat

 (1) Der Aufsichtsrat trägt Verantwortung für die 
 Entwicklung des Universitätsklinikums. Er kann 
Maßnahmen vorschlagen, die der strukturellen Wei-
terentwicklung sowie der Steigerung der Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit des Universitätsklinikums 
dienen. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des 
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glieds nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 für den Rest der 
Amtszeit wahrnimmt.«

 9. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 »(2) Für die Beamten des Universitätsklinikums 
nimmt der Vorsitzende des Vorstands die Aufga-
ben der für die Ernennung zuständigen Stelle, der 
obers ten Dienstbehörde und des Dienstvorgesetz-
ten wahr. Ihn vertritt der Stellvertretende Leitende 
Ärztliche Direktor. Ist keiner der beiden Beamter, 
so ist der Vorsitzende des Vorstands der Universi-
tät zuständig. Für die Beamten des Universitäts-
klinikums, die Mitglieder des Vorstands sind, 
nimmt der Vorsitzende des Vorstands der Univer-
sität die Aufgaben und Befugnisse nach Satz 1 
wahr.«

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

 »(3) Für die Beamten des Universitätsklinikums 
ist der Vorsitzende des Vorstands der Universität 
oberste Disziplinarbehörde.«

c) Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

10. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Satz angefügt:

 »Satz 1 gilt entsprechend bei einem unmittelbaren 
Wechsel von einem Universitätsklinikum zum 
Land.«

b) In Satz 1 werden nach dem Wort »Arbeitneh-
mers« die Worte »oder eines zu seiner Ausbildung 
Beschäftigten« eingefügt.

11. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

 »(2) Ferner regelt die Satzung die Grundsätze für 
eine transparente und effiziente Leitung, Steue-
rung und Überwachung der Tätigkeiten des Uni-
versitätsklinikums. Hierzu sind insbesondere Re-
gelungen zu treffen über 

 1.  eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand und

 2. den Informationsfluss zwischen den Organen.

 Dabei darf der Standard des Public corporate Go-
vernance Kodex des Landes Baden-Württemberg 
nicht unterschritten werden.«

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

12. Folgender § 14 wird angefügt:

 »§ 14

 Sonstige Anwendung des Landeshochschulgesetzes

 Die §§ 90, 91, 93 und 96 des Landeshochschulgeset-
zes gelten entsprechend.«

13. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

 Bei Stimmengleichheit im Aufsichtsrat entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats und bei den Mitgliedern nach Satz 1 
Nr. 2 bis 8 jeweils ein Stellvertreter werden vom Wis-
senschaftsminister bestellt und abberufen; der Wis-
senschaftsminister kann allgemein oder im Einzelfall 
festlegen, welches Mitglied des Aufsichtsrats ihn im 
Verhinderungsfall im Vorsitz in den Sitzungen ver-
tritt. Die Amtszeit der Mitglieder nach Satz 1 Nr. 5 
bis 8 beträgt vier Jahre. Die Satzung kann die Amts-
zeit eines nachbestellten Mitglieds regeln, wenn ein 
Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit 
ausscheidet. Bei Mitgliedern nach Satz 1 Nr. 6 und 7 
ist eine einmalige Wiederbestellung möglich. § 20 
Abs. 6 LHG gilt entsprechend. Der Aufsichtsrat kann 
einen Personalausschuss bilden.

 (4) Die Vertreter des Wissenschafts- und des Finanz-
ministeriums haben bei ihrer Tätigkeit die Interessen 
des Landes zu berücksichtigen. Sie unterliegen der 
Weisung des sie benennenden Ministeriums. Die 
Mitglieder des Aufsichtsrats unterliegen der Ver-
schwiegenheitspflicht, die Vertreter des Landes und 
der Vorstandsvorsitzende der Universität jedoch nur 
der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. § 48 des Be-
amtenstatusgesetzes und § 59 des Landesbeamtenge-
setzes gelten entsprechend.

 (5) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, 
in der insbesondere die innere Ordnung und die 
 Einberufung des Aufsichtsrats geregelt werden. 
Diese kann eine schriftliche Übertragung des Stimm-
rechts auf ein anderes Aufsichtsratsmitglied und die 
Zulässigkeit von Stimmbotschaften vorsehen.« 

 8. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

 »(4) Mit den Vorstandsmitgliedern wird durch 
Vertrag ein befristetes Anstellungsverhältnis be-
gründet. Wird ein hauptberuflicher Professor oder 
ein Beamter des Landes Baden-Württemberg Vor-
standsmitglied, gilt § 17 Abs. 4 und 9 LHG ent-
sprechend.«

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 »(5) Der Aufsichtsrat kann im Einvernehmen mit 
dem Wissenschaftsministerium jedes Vorstands-
mitglied mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder abwählen; § 17 Abs. 7 Satz 2 und 3 
LHG gilt entsprechend. Der Wissenschaftsminis-
ter kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied bei 
grober Pflichtverletzung, bei Unfähigkeit zur ord-
nungsgemäßen Amtsführung oder bei schwerwie-
gender Störung des Vertrauens in die Person des 
Vorstandsmitglieds widerrufen; dies gilt entspre-
chend für das Vorstandsmitglied nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 4; in diesem Fall bestimmt der Wissen-
schaftsminister, welches Mitglied der Medizini-
schen Fakultät die Aufgaben des Vorstandsmit-
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schaft für Universitätsmedizin bis zu zwei Mitglie-
der angehören.«

c) In Satz 3 werden die Worte »jedem Universitätskli-
nikum« durch die Worte »jeder Körperschaft für 
Universitätsmedizin« ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

Das Hochschulzulassungsgesetz in der Fassung vom  
15. September 2005 (GBl. S. 630), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422, 
423), wird wie folgt geändert: 
1. In der Überschrift des 1. Abschnitts werden nach dem 

Wort »Geltungsbereich« die Worte »und Ausschluss 
der Kapazitätswirksamkeit« angefügt.

2. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt:

 »§ 1 a

 Kapazitätsneutralität

 Die aus Haushaltsmitteln oder Drittmitteln mit der 
Zweckbestimmung der Verbesserung der Qualität der 
Lehre finanzierten Maßnahmen sowie aus Drittmitteln 
für Forschung finanziertes Personal bleiben bei der 
Ermittlung der Aufnahmekapazität außer Betracht.«

3. In § 11 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Die Hochschulen regeln das Nähere nach Maßgabe 
der Rechtsverordnung nach Satz 2 durch Satzung.«

Artikel 7

Änderung des Gesetzes zur Errichtung  
des Karlsruher Instituts für Technologie

Das KIT-Errichtungsgesetz vom 14. Juli 2009 (GBl. 
S. 317, 328), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Geset-
zes vom 9. November 2010 (GBl. S.793, 967) wird wie 
folgt geändert: 

§ 6 Abs. 7 Satz 5 erhält folgende Fassung:

»Die Amtszeiten nach Satz 2 und 3 enden einheitlich, 
spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2012.«

Artikel 8 

Neubekanntmachung

Das Wissenschaftsministerium kann den Wortlaut des 
Landeshochschulgesetzes und des Universitätsklinika-
Gesetzes mit neuer Inhaltsübersicht und neuer Para-
grafenfolge bekannt machen und Unstimmigkeiten des 
Wortlauts beseitigen.

Artikel 9 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen  
und Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im 
Gesetzblatt in Kraft mit Ausnahme von Artikel 1 Nr. 2, 3, 

Artikel 4

Änderung des Landeskrankenhausgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Landeskrankenhausgesetz in der Fassung vom  
29. November 2007 (GBl. 2008 S. 13) wird wie folgt ge-
ändert:

§ 10 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

»Krankenhäuser des Landes, die in der Rechtsform einer 
Anstalt des öffentlichen Rechts oder als Körperschaft für 
Universitätsmedizin (KUM) im Sinne des § 78 des Lan-
deshochschulgesetzes geführt werden, sind geförderte 
Krankenhäuser im Sinne dieses Gesetzes und des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes.«

Artikel 5

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung 
vom 1. Februar 1996 (GBl. S. 205), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. November 2010 
(GBl. S. 793, 955), wird wie folgt geändert:

1. § 94 a wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte »an einem 
Universitätsklinikum« durch die Worte »in einer 
Körperschaft für Universitätsmedizin« ersetzt.

b) Satz 1 erhält folgende Fassung:

 »Als Beschäftigte der Körperschaft für Universi-
tätsmedizin gelten auch

 1.  Beschäftigte an Hochschulen im Sinne von § 94 
Abs. 2 und 3,

 2.  Arbeitnehmer an Hochschulen, die nach § 12 
Abs. 1 Satz 4 des Universitätsklinika-Gesetzes 
vom 24. No vember 1997 (GBl. S. 474) nicht auf 
das Universitätsklinikum übergeleitet wurden, 
und

 3.  sonstige in einem unmittelbaren Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis zum Land stehende nicht-wissen-
schaftlich Beschäftigte an Hochschulen, 

 die Aufgaben in der Körperschaft für Universitäts-
medizin erfüllen oder an der Körperschaft für Uni-
versitätsmedizin ihre Dienste erbringen.«

c) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Worte »des Uni-
versitätsklinikums« durch die Worte »bei der Kör-
perschaft für Universitätsmedizin« ersetzt.

2. § 94 b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Universitätskli-
nika« durch die Worte »Körperschaften für Univer-
sitätsmedizin« ersetzt.

b) Satz 1 erhält folgende Fassung:

 »Die Personalräte bei den Körperschaften für Uni-
versitätsmedizin können eine Arbeitsgemeinschaft 
bilden, der aus jedem Personalrat bei der Körper-
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ses Gesetzes (GBl. S. 60), tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2012 außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. Februar 2011

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Mappus

 Prof. Dr. Goll Rau

 Prof. Dr. Reinhart Rech

 Prof’in Dr. Schick Prof. Dr. Frankenberg

 Stächele Köberle

 Dr. Stolz Gönner

  Prof’in Dr. Ammicht Quinn

Verordnung des Justizministeriums  
zu Mitteilungen in Nachlasssachen an  

die die Testamentsverzeichnisse  
führenden Stellen und über den Inhalt  

der Testamentsverzeichnisse 
(Nachlassbenachrichtigungsverordnung)

Vom 7. Januar 2011

Auf Grund von § 347 Absatz 4 und 6 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 17. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587) in Verbindung 
mit § 2 Nr. 3 a der Subdelegationsverordnung Justiz vom 
7. September 1998 (GBl. S. 561), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 19. Oktober 2010 (GBl. S. 749) wird im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium verordnet:

§ 1

Art und Umfang der Mitteilungen

(1) Die Mitteilungen nach § 34 a Abs. 1 des Beurkun-
dungsgesetzes (BeurkG) sowie § 347 Abs. 1 Satz 1, 2 
und 4, Abs. 2 und 3 FamFG enthalten:

1. an das Standesamt oder das Amtsgericht Schöneberg 
in Berlin

a) den Geburtsnamen, die Vornamen und den Fami-
liennamen der Erblasserin oder des Erblassers,

b) den Geburtstag und den Geburtsort; zusätzlich, so-
weit nach Befragen möglich, die Postleitzahl des 
Geburtsortes, die Gemeinde und den Kreis, das für 
den Geburtsort zuständige Standesamt und die Ge-
burtenregisternummer,

c) die Art der Verfügung von Todes wegen,

4, 5, 7, 9, 10 Buchst. a und c, und 13, die mit Ablauf des 
31. Dezember 2012 in Kraft treten. 

(2) Der bei Inkrafttreten des Artikels 3 an einem Univer-
sitätsklinikum vorhandene Aufsichtsrat ist Aufsichtsrat 
im Sinne des § 9 UKG in der Fassung des Artikels 3 die-
ses Gesetzes. Die Aufsichtsratsmitglieder nach § 9 Abs. 3 
UKG in der Fassung vor Inkrafttreten von Artikel 3 die-
ses Gesetzes nehmen ihr Aufsichtsratsmandat bis zum 
regulären Ablauf ihrer Amtszeit wahr. Dabei nimmt der 
vom Aufsichtsrat der Universität gewählte hauptberuf-
liche Professor (§ 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UKG in der Fas-
sung vor Inkrafttreten des Artikels 3 dieses Gesetzes) das 
Aufsichtsratsmandat nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UKG in 
der Fassung von Artikel 3 dieses Gesetzes wahr. Die 
nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 UKG in der Fassung vor 
 Inkrafttreten von Artikel 3 dieses Gesetzes bestellten 
Aufsichtsratsmitglieder nehmen die Aufsichtsratsman-
date nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 UKG in der Fassung 
von Artikel 3 dieses Gesetzes wahr; sind keine vier sol-
che Mitglieder bestellt, sind bis zum 1. Juli 2011 weitere 
solche Mitglieder zu bestellen. Bis zum 1. Juli 2011 ist 
ein Aufsichtsratsmitglied einer anderen Fakultät nach § 9 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 UKG in der Fassung von Artikel 3 
dieses Gesetzes zu bestellen. Der bisherige Vertreter des 
Personals nimmt das Aufsichtsratsmandat nach § 9 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 8 UKG in der Fassung von Artikel 3 dieses 
Gesetzes wahr. Der Wissenschaftsminister bestellt bis 
zum 1. Juli 2011 einen weiteren Vertreter nach § 9 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 UKG in der Fassung von Artikel 3 dieses 
Gesetzes. Ferner bestellt der Wissenschaftsminister bis 
zum 1. Juli 2011 für jedes der Mitglieder nach § 9 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 bis 7 UKG in der Fassung von Artikel 3 die-
ses Gesetzes einen Stellvertreter. Der Stellvertreter des 
Mitglieds nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 wird bis zum  
1. Juli 2011 vom Personalrat des Universitätsklinikums 
gewählt.

(3) Soweit und solange es an einer landesrechtlichen 
 Regelung nach § 95 Abs. 2 Satz 3 LHG in der Fassung 
dieses Gesetzes (Public corporate Governance Kodex) 
fehlt, sind in den Regelungen der KUM-Satzung nach  
§ 95 Abs. 2 Satz 1 und 2 LHG in der Fassung von Arti- 
kel 1 dieses Gesetzes die Grundsätze des Deutschen cor-
porate Governance Kodex zu berücksichtigen. 

(4) Die §§ 94 a und 94 b des Landespersonalvertretungs-
gesetzes in der Fassung des Artikels 5 dieses Gesetzes 
gelten ab dem jeweiligen Errichtungszeitpunkt der Kör-
perschaft für Universitätsmedizin. Bis dahin finden sie 
für das Universitätsklinikum in der vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung mit der Maßgabe 
 Anwendung, dass diejenigen Beschäftigten an Hoch-
schulen, die nach § 12 Abs. 1 Satz 4 des Universitätskli-
nika-Gesetzes vom 24. November 1997 (GBl. S. 474) 
nicht auf das Universitätsklinikum übergeleitet wurden, 
auch als Beschäftigte des Universitätsklinikums gelten.

(5) Das Universitätsklinika-Gesetz vom 15. September 
2005 (GBl. S. 625), zuletzt geändert durch Artikel 3 die-
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Artikel 1

Die Schullastenverordnung vom 21. Februar 2000 (GBl. 
S. 181), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Mai 
2010 (GBl. S. 464), wird wie folgt geändert:

§ 2 erhält folgende Fassung:

»§ 2

Zu § 17 Abs. 2, § 18 a Abs. 2 FAG

Der Sachkostenbeitrag beträgt jährlich für jeden Schüler 
oder für jedes Kind der

1. Hauptschulen 960 Euro,«

2. Realschulen 540 Euro,«

3. a)  Gymnasien mit Ausnahme  
der Progymnasien und der  
beruflichen Gymnasien 569 Euro,«

b) Progymnasien 549 Euro,«

4. Schulen besonderer Art 540 Euro,«

5. Berufsschulen sowie Berufs- 
fachschulen und Berufskollegs 
in Teilzeitunterricht,  Sonderberufs- 
schulen sowie Sonderberufs- 
fachschulen in Teilzeitunterricht 381 Euro,«

6. Berufsfachschulen und Berufskollegs  
sowie Berufsschulen in Vollzeit- 
unterricht,  Sonderberufsfachschulen  
sowie Sonderberufsschulen in  
Vollzeitunterricht,  Berufsober- 
schulen (Mittel- und Oberstufe),   
beruflichen Gymnasien 918 Euro,«

7. Berufskollegs für Informatik 2517 Euro,«

8. Grundschulförderklassen 375 Euro,«

9. a)  Förderschulen und Schulkindergärten  
für besonders Förderungsbedürftige 1403 Euro,«

b) Schulen und Schulkindergärten  
für Geistigbehinderte 4301 Euro,«

c) Schulen und Schulkindergärten  
für Blinde und Sehbehinderte 3202 Euro,«

d) Schulen und Schulkindergärten  
für Hörgeschädigte 2502 Euro,«

e) Schulen und Schulkindergärten  
für Sprachbehinderte 1303 Euro,«

f) Schulen und Schulkindergärten  
für Körperbehinderte 4075 Euro,«

g) Schulen für Erziehungshilfe  
und Schulkindergärten für  
Verhaltensgestörte 1782 Euro,«

h) Schulen für Kranke in längerer 
 Krankenhausbehandlung 466 Euro.«

d) das Datum der Inverwahrnahme und die Geschäfts-
nummer oder die Urkundsnummer der verwahren-
den Stelle;

2. an das Gericht, die Notarin oder den Notar

a) den Geburtsnamen, die Vornamen und den Fami-
liennamen der Erblasserin oder des Erblassers,

b) den Geburtstag und den Geburtsort,

c) den letzten Wohnort,

d) das Standesamt und die Sterberegisternummer.

(2) Bei einem gemeinschaftlichen Testament oder einem 
Erbvertrag sind für sämtliche Erblasserinnen und Erblas-
ser getrennte Mitteilungen zu erstatten.

(3) Für die Mitteilungen sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden.

§ 2

Inhalt der Testamentsverzeichnisse; Löschungsfristen

(1) Die Testamentsverzeichnisse umfassen die Mitteilun-
gen der Gerichte und der Notariate nach § 34 a BeurkG 
und nach § 347 Abs. 1 bis 3 FamFG.

(2) Die Testamentsverzeichnisse sind vertraulich zu be-
handeln. Erst nach dem Tod der Erblasserin beziehungs-
weise des Erblassers darf Dritten über eine Eintragung 
oder das Fehlen einer Eintragung Auskunft erteilt werden.

(3) Die Eintragung ist nach dem Tod der Erblasserin be-
ziehungsweise des Erblassers fünf Jahre zu speichern 
und anschließend zu löschen. Im Falle einer Todeserklä-
rung oder der gerichtlichen Feststellung der Todeszeit ist 
die Eintragung 30 Jahre von dem festgestellten Zeitpunkt 
des Todes an zu speichern und anschließend zu löschen.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Nachlassbenachrichtigungs-
verordnung vom 5. Dezember 2008 (GBl. S. 493) außer 
Kraft.

stuttgart, den 7. Januar 2011 Prof. Dr. Goll

Verordnung des Kultusministeriums,  
des Innenministeriums  

und des Finanzministeriums  
zur Änderung der Schullastenverordnung

Vom 14. Januar 2011

Auf Grund von § 17 Abs. 2 und § 18 a Abs. 2 des Finanz-
ausgleichsgesetzes (FAG) in der Fassung vom 1. Januar 
2000 (GBl. S. 14), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 1. März 2010 (GBl. S. 265), wird verordnet:
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b) Im Alb-Donau-Kreis wird die Schlüsselzahl 
»0,0000985« der Gemeinde Heroldstatt bei der 
Ordnungsnummer »425139« durch die Schlüssel-
zahl »0,0000986« ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 
in Kraft. Für die Abrechnung der Gemeindeanteile an  
der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für das 
Jahr 2010 sind noch die jeweiligen Schlüsselzahlen des 
Jahres 2010 anzuwenden.

stuttgart, den 19. Januar 2011 Stächele

Verordnung des Ministeriums für 
Ländlichen Raum, Ernährung und 

Verbraucherschutz über die Jägerprüfung 
(Jägerprüfungsordnung – JPrO)

Vom 7. Februar 2011

Auf Grund von §  14 Absatz 2 des Landesjagdgesetzes in 
der Fassung vom 1. Juni 1996 (GBl. S. 369), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 14. Dezember 
2004 (GBl. S. 895, 902) wird verordnet:

E R S T E R  T E I L

Jägerprüfung

§ 1 

Prüfungsstelle, Prüfungsausschuss

(1) Die Prüfung wird durch die nach § 14 Absatz 3 des 
Landesjagdgesetzes Beliehenen durchgeführt (Prüfungs-
stellen).

(2) Zur Durchführung der Jägerprüfung setzt die Prü-
fungsstelle für jeden Prüfungsort einen Prüfungsaus-
schuss ein. Dieser setzt sich zusammen aus dem Prü-
fungsvorsitzenden, der die Prüfung leitet, sowie 
min destens vier weiteren Prüfern. Der Vorsitzende und 
die weiteren Mitglieder werden von der Prüfungsstelle 
im Benehmen mit dem Kreisjagdamt, das für das zu be-
stellende Mitglied örtlich zuständig ist, auf die Dauer 
von vier Jahren berufen. Die Berufung erfolgt jeweils auf 
Widerruf. Die Prüfer können in Abstimmung mit der 
Prüfungsstelle landesweit tätig sein. Dem Prüfungsaus-
schuss darf niemand angehören, der bei der Ausbildung 
von Prüflingen, die dem Prüfungsausschuss zugewiesen 
sind, im Ausbildungslehrgang mitgewirkt hat. Die Prüfer 
müssen im Sinne von § 11 Absatz 5 des Bundesjagd-
gesetzes jagdpachtfähig sein und müssen mindestens 
einmal innerhalb des Berufungszeitraumes an einer Fort-
bildung nach Maßgabe der obersten Jagdbehörde teil-
nehmen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 
in Kraft.

stuttgart, den 14. Januar 2011

 Kultusministerium

 Prof’in Dr. Schick

 Innenministerium

 Rech

 Finanzministerium

  in Vertretung

 Dr. Scheffold

Verordnung  
des Finanzministeriums zur Änderung  

der Verordnung zur Durchführung  
des Gemeindefinanzreformgesetzes

Vom 19. Januar 2011

Auf Grund von §§ 2 und 5 c des Gemeindefinanzreform-
gesetzes in der Fassung vom 10. März 2009 (BGBl. I 
S. 503) in Verbindung mit § 1 der Verordnung der Lan-
desregierung zur Übertragung von Ermächtigungen nach 
dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 15. Februar 
2000 (GBl. S. 101) wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung des Finanzministeriums zur Durchfüh-
rung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 14. März 
2000 (GBl. S. 370), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 2. Februar 2009 (GBl. S. 90), wird wie folgt geän-
dert:

1. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) Im Landkreis Reutlingen wird die Schlüsselzahl 
»0,0011045« der Stadt Münsingen bei der Ord-
nungsnummer »415053« durch die Schlüsselzahl 
»0,0011085« ersetzt.

b) Im Landkreis Reutlingen werden die Worte

 »415086  Gutsbezirk  0,0000092« gestrichen. 
»415086  Münsingen

c) Im Alb-Donau-Kreis wird die Schlüsselzahl 
»0,0002312« der Gemeinde Heroldstatt bei der 
Ordnungsnummer »425139« durch die Schlüssel-
zahl »0,0002364« ersetzt.

2. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Im Landkreis Reutlingen werden die Worte

 »415086  Gutsbezirk  0,0000001« gestrichen. 
»415086  Münsingen
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§ 4 

Zuständigkeit, Anmeldung

(1) Die Prüflinge haben sich mindestens vier Wochen vor 
dem Termin des schriftlichen Teils der Prüfung bei der 
Prüfungsstelle anzumelden. Bei Minderjährigen ist zu-
sätzlich eine schriftliche Einverständniserklärung einer 
gesetzlichen Vertretung beizufügen.

(2) Die Prüfungsstelle entscheidet über die Zuweisung 
der Prüflinge zu einem Prüfungsausschuss. Der Wunsch 
des Prüflings nach Zuweisung zu einem bestimmten Prü-
fungsort soll möglichst berücksichtigt werden.

(3) Der Anmeldung ist ein Nachweis beizufügen, dass 
für den Prüfling eine ausreichende Haftpflichtversiche-
rung besteht (Mindestdeckungssummen im Sinne von 
§ 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Bundesjagdgesetzes) 
und die Prüfungsgebühr bezahlt ist.

§ 5 

Prüfungserleichterungen für behinderte Menschen

(1) Beim Vorliegen einer körperlichen Behinderung mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 50 oder 
 einer Legasthenie sind auf Antrag angemessene Prüfungs-
erleichterungen zuzulassen. Dabei ist es insbesondere 
möglich, Hilfsmittel zuzulassen oder die Prüfungszeit  
zu verlängern. Unzulässig ist der Verzicht auf die Prü-
fungsanforderungen. Die gewährten Maßnahmen dürfen 
gleichzeitig den Vorgaben für die Erteilung des Jagd-
scheines oder des Waffenrechtes nicht widersprechen.

(2) Das Vorliegen der körperlichen Behinderung oder der 
Legasthenie und die zugelassenen Prüfungserleichterun-
gen sind in der Niederschrift nach § 16 zu dokumentie-
ren. Prüfungserleichterungen dürfen sich nicht nachteilig 
auf die Bewertung der Prüfungsleistungen auswirken 
und dürfen nicht in das Zeugnis aufgenommen werden.

(3) Der Antrag auf Zulassung von Prüfungserleichterun-
gen ist spätestens mit der Anmeldung bei der Prüfungs-
stelle zu stellen. Dabei sind Nachweise über den Grad 
der Behinderung oder die Legasthenie vorzulegen.

§ 6 

Jagdliche Ausbildung

(1) Die jagdliche Ausbildung erfolgt in einem Ausbil-
dungslehrgang zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung an 
einer vom Kreisjagdamt anerkannten Ausbildungsstätte 
(Jagdschule). Eine Ausbildungsstätte ist vom Kreis-
jagdamt anzuerkennen, wenn deren Leitung im Sinne 
von § 11 Absatz 5 des Bundesjagdgesetzes jagdpacht-
fähig und Inhaber eines Jahresjagdscheins ist, Zugang zu 
einem für die jagdliche Ausbildung geeigneten Jagd-
revier hat, über einen brauchbaren Jagdhund verfügt und 
erfolgreich zertifiziert wurde. Die Zertifizierung erfolgt 

bei ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig und nicht an Wei-
sungen gebunden. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich; eine 
Aufwandsentschädigung wird gewährt.

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn min-
destens vier seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse 
bedürfen der Stimmenmehrheit; Stimmenenthaltung ist 
nicht möglich.

§ 2 

Schriftführung

Die Prüfungsstelle bestellt für jeden Prüfungsausschuss 
eine ausreichende Anzahl von Personen, die die Schrift-
führung übernehmen. Sie unterstützen die Vorsitzenden 
der Prüfungsausschüsse bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Prüfung und führen über den Hergang der 
Prüfung eine Niederschrift (§ 16).

§ 3 

Gegenstand der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus folgenden Prüfungsabschnit-
ten:

1. dem »Jagdlichen Schießen«, mit Handhabung von 
Jagdwaffen (einschließlich Kurzwaffen);

2.  dem »Schriftlichen Teil«;

3.  dem »Mündlich-praktischen Teil«.

Die Prüfungsstelle entscheidet im Einvernehmen mit den 
Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse über die Reihen-
folge der Prüfungsabschnitte.

(2) In den Prüfungsabschnitten »Schriftlicher Teil« und 
»Mündlich-praktischer Teil« haben die Prüflinge ausrei-
chende Kenntnisse in den in § 15 Absatz 5 des Bundes-
jagdgesetzes aufgeführten Sachgebieten nachzuweisen. 
Diese gliedern sich in folgende Prüfungsfächer:

1. Tierarten, Wildbiologie, Wildhege, Land- und Wald-
bau, Wildschadensverhütung;

2. Waffentechnik, Waffenrecht und Führen von Jagd-
waffen (einschließlich Kurzwaffen);

3. Jagdbetrieb (insbesondere Jagdausübung, Jagdarten, 
Jagdeinrichtungen, Fanggeräte, Tierschutz- und artge-
rechte Haltung, Führung und Einsatz von Jagdhunden, 
Sicherheitsbestimmungen);

4. Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz- und Land-
schaftspflegerecht, Jagdethik;

5. Wildkrankheiten und Behandlung von erlegtem Wild 
(insbesondere Erkennungsmerkmale der wichtigsten 
Wildkrankheiten, hygienisch erforderliche Maßnah-
men und Beurteilung der gesundheitlich unbedenkli-
chen Beschaffenheit des Lebensmittels Wildbret).

Näheres zu den Prüfungsfächern regelt der Prüfungs- 
und Ausbildungsrahmenplan des Ministeriums für Länd-
lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz.
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(2) Wer zum Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird zur Prü-
fung nicht zugelassen.

(3) Wer zur Prüfung nicht zugelassen wird, erhält einen 
schriftlichen Bescheid.

§ 8 

Zeit, Ort und Form der Prüfung

(1) In jedem Jahr sind an verschiedenen Prüfungsorten 
mindestens vier Prüfungstermine anzubieten. Die Prü-
fungstermine für den Prüfungsabschnitt »Schriftlicher 
Teil« werden von der Prüfungsstelle festgesetzt und öf-
fentlich bekannt gemacht.

(2) Die Prüfungsstelle bestimmt im Einvernehmen mit 
den Prüfungsvorsitzenden Ort, Tag und Uhrzeit der Prü-
fungsabschnitte »Jagdliches Schießen« und »Mündlich-
praktischer Teil«.

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bereitet die 
Prüfung vor und leitet sie. Ihm obliegt insbesondere:

1. die Verteilung der Prüfungsfächer auf die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit die-
sen,

2. die Bereitstellung eines geeigneten Schießstandes, 
 einer ausreichenden Anzahl von Waffen und der erfor-
derlichen Munition.

Näheres wird durch Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbrau-
cherschutz geregelt.

(4) Die Prüfungsstelle hat die Vorsitzenden der Prüfungs-
ausschüsse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen.

(5) Die Prüfung ist nicht öffentlich; eine Vertretung der 
Jagdbehörden und der Prüfungsstelle, Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie notwendige Hilfskräfte können 
bei allen Prüfungsabschnitten anwesend sein. Im Rahmen 
der Schießprüfung ist darüber hinaus dem erforderlichen 
Schießstandpersonal die Anwesenheit gestattet.

§ 9 

Rücktritt von der Prüfung, Verhinderung

(1) Im Falle des unentschuldigten Fernbleibens von 
 einem Prüfungsabschnitt wird der Prüfling nicht mehr  
zu den folgenden Abschnitten zugelassen. Die bis zu die-
sem Zeitpunkt erbrachten Prüfungsleistungen sind nich-
tig. Kann ein Prüfling aus Gründen, die er nicht zu ver-
treten hat, an Prüfungsabschnitten nicht teilnehmen und 
erbringt er einen entsprechenden Nachweis, so wird er 
trotzdem zu den anderen Abschnitten zugelassen. Die 
Prüfungsgebühr ist jedoch in voller Höhe zu bezahlen. 
Die fehlenden Prüfungsabschnitte können bei einem der 
nächsten Prüfungstermine absolviert werden. Dabei wird 
die Prüfungsgebühr für die jeweilige Teilprüfung erho-
ben.

durch eine von der obersten Jagdbehörde anerkannte 
 unabhängige Stelle. Diese muss bei der nationalen Ak-
kreditierungsstelle akkreditiert sein und die Leitung 
muss jagdpachtfähig sein. Das Weitere wird durch Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum, Ernährung und Verbraucherschutz geregelt. Die 
Anerkennung ist vom Kreisjagdamt auf Antrag zu ver-
längern, wenn die Zertifizierung erneut innerhalb der in 
der Verwaltungsvorschrift genannten Fristen erfolgt.

(2) Der Lehrgang beinhaltet eine theoretische und eine 
praktische Ausbildung; er umfasst mindestens 130 Stun-
den. Zeiten für Übungsschießen dürfen bei der Be-
rechnung der Mindestausbildungszeit nach Satz 1 nicht 
berücksichtigt werden. Die anrechenbare Mindestausbil-
dungszeit soll zehn Unterrichtsstunden zu je 60 Minuten 
am Tag nicht überschreiten. 

(3) Die Ausbildung umfasst im Bereich »Jagdliches 
Schießen«, neben den nach § 10 zu prüfenden Diszipli-
nen, eine Schussabgabe auf mindestens 150 Wurfschei-
ben und je zehn Schuss mit Revolver und Pistole mit 
scharfer Munition. Die Schussabgabe auf Wurfscheiben 
muss in mindestens zwei Teilen an verschiedenen Tagen 
erfolgen. Bei Prüflingen mit Behinderung ist § 5 entspre-
chend anzuwenden.

(4) Von der nach Absatz 2 vorgeschriebenen Mindest-
ausbildungszeit soll ein Drittel auf eine praktische 
 Ausbildung entfallen. Näheres wird durch Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum, Er-
nährung und Verbraucherschutz geregelt.

(5) Die Ausbildungsstätten haben für jeden Prüfling 
 einen Nachweis über die jagdliche Ausbildung zu führen. 
Der Nachweis enthält die Bestätigung der Mindest-
ausbildungszeit, die Gesamtausbildungsdauer, Ort, Zeit 
und Inhalte der theoretischen und praktischen Ausbil-
dung, die Namen der Ausbilder und Ausbilderinnen, die 
Bestätigung der beschossenen Wurfscheiben und des 
Kurzwaffenschießens. Er ist von der Leitung der Ausbil-
dungsstätte und dem Prüfling zu unterzeichnen.

(6) Die Ausbildungsnachweise sind von der Jagdschule 
nach Ablauf des Jahres, in welchem der Unterricht ab-
geschlossen worden ist, bis zur nächsten Zertifizierung 
aufzubewahren und der obersten Jagdbehörde oder den 
von ihr nach Absatz 1 Satz 3 anerkannten, unabhängigen 
Stellen auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen.

(7) Als Nachweis über die jagdliche Ausbildung gelten 
auch entsprechende Nachweise von behördlich zugelas-
senen Ausbildungsstätten anderer Bundesländer. Diese 
sind bei der Anmeldung zur Prüfung vorzulegen. Sie dür-
fen zu diesem Zeitpunkt nicht älter als zwei Jahre sein.

§ 7 

Zulassung zur Prüfung

(1) Personen, die zur Prüfung zugelassen werden, müs-
sen spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn eine 
Ladung durch die Prüfungsstelle erhalten (Zulassung).
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(6) Der Prüfungsabschnitt »Jagdliches Schießen« kann 
bei den Prüflingen abgebrochen werden, die die An-
forderungen nach Absatz 5 vorzeitig erfüllt haben oder 
bei denen feststeht, dass sie diese nicht mehr erreichen 
können.

(7) Erfüllen Prüflinge die Anforderungen in den Prü-
fungsteilen Büchsen- und Flintenschießen nicht, so kön-
nen sie während der laufenden Prüfung einmal zu einem 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestim-
menden Zeitpunkt die nicht bestandenen Prüfungsteile 
Büchsen- und Flintenschießen wiederholen.

(8) Prüflinge, die die Anforderungen nach den Absät- 
zen 2 und 5 auch nach der Wiederholung gemäß Absatz 7 
nicht erfüllt oder gegen die Schießvorschrift des Deut-
schen Jagdschutzverbandes e.V. nach Absatz 2 erheblich 
verstoßen haben, haben den Prüfungsabschnitt »Jagdli-
ches Schießen« und somit die Jägerprüfung nicht be-
standen. Die Prüflinge sind durch mündliche Erklärung 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vom Nicht-
bestehen der Prüfung zu unterrichten. Die Prüflinge kön-
nen jedoch in beiden Fällen an den anderen Prüfungs-
abschnitten teilnehmen. 

§ 11 

Prüfungsabschnitt »Schriftlicher Teil«

(1) Im Prüfungsabschnitt »Schriftlicher Teil« haben  
die Prüflinge je Prüfungsfach 25 Fragen im Multiple-
choice-System zu beantworten. Die Fragen und Lösun-
gen werden von der Prüfungsstelle erstellt.

(2) Die Fragebögen werden in ausreichender Zahl in 
 versiegelten Umschlägen an ein Mitglied der jeweiligen 
Prüfungsausschüsse übersandt. Die Umschläge dürfen 
erst bei Beginn der schriftlichen Prüfung in Gegenwart 
der Prüflinge durch ein Mitglied des Prüfungsausschus-
ses geöffnet werden.

(3) Die Zeit für die Beantwortung der Fragen beträgt  
150 Minuten. Vor Beginn des Prüfungsabschnitts 
»Schriftlicher Teil« sind die Prüflinge auf die Folgen  
der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel oder sonstiger 
Täuschungshandlungen (§ 17) hinzuweisen. Prüflinge, 
die Antworten in einem Prüfungsfach nicht oder nicht 
rechtzeitig abgeben, erhalten für dieses Prüfungsfach die 
Bewertung »nicht bestanden«.

(4) Mindestens zwei Personen, die entweder Mitglied 
des Prüfungsausschusses oder Schriftführerin bezie-
hungsweise Schriftführer sind, führen die Aufsicht, kon-
trollieren die Antworten und ermitteln das Ergebnis in 
jedem Prüfungsfach. Die Ergebnisse werden den Prüflin-
gen am Tag der schriftlichen Prüfung bekanntgegeben.

§ 12 

Prüfungsabschnitt »Mündlich-praktischer Teil«

(1) Im Prüfungsabschnitt »Mündlich-praktischer Teil« 
werden die Prüfungsfächer nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Num-

(2) Meldet sich ein Prüfling bis spätestens 14 Tage vor 
dem ersten Prüfungsabschnitt schriftlich bei der Prü-
fungsstelle von der gesamten Prüfung ab, so wird die 
Prüfungsgebühr in voller Höhe erstattet. Meldet sich ein 
Prüfling weniger als 14 Tage vor dem ersten Prüfungsab-
schnitt schriftlich bei der Prüfungsstelle von der gesam-
ten Prüfung ab, oder kann er aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, nicht an der gesamten Prüfung teilnehmen, 
so werden zwei Drittel der Prüfungsgebühr erstattet.

§ 10 

Prüfungsabschnitt »Jagdliches Schießen«

(1) Der Prüfungsabschnitt »Jagdliches Schießen« besteht 
aus den drei Prüfungsteilen Waffenhandhabung, Büch-
senschießen und Flintenschießen. Die Waffenhandha-
bung soll vor Beginn des Schießens geprüft werden.

(2) Im Prüfungsteil Waffenhandhabung haben die Prüf-
linge den Nachweis zu erbringen, dass sie Jagdwaffen 
(einschließlich Kurzwaffen), die bei der Jagdausübung 
oder für den Jagdschutz üblicherweise verwendet wer-
den, sicher handhaben können und dass sie unter Einhal-
tung der Allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und der 
Schießstandordnung (beide Bestandteile der Schießvor-
schrift des Deutschen Jagdschutzverbandes e.V. – DJV-
Schießvorschrift in der jeweils geltenden Fassung) in der 
Lage sind, den Anforderungen im Büchsen- und Flinten-
schießen nach Absatz 3 bis 6 zu genügen. Die Prüfungs-
zeit soll in der Regel 15 Minuten nicht übersteigen. Be-
steht der Prüfling den Prüfungsteil Waffenhandhabung 
nicht, so hat er den ganzen Prüfungsabschnitt nicht be-
standen. Eine Wiederholung des Prüfungsabschnitts ist 
frühestens beim nächsten Prüfungstermin möglich. Nä-
heres wird durch Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbrau-
cherschutz geregelt.

(3) Beim Prüfungsteil Büchsenschießen sind mit einem 
mindestens auf Rehwild zugelassenen Kaliber und belie-
biger Visierung und Optik abzugeben:

1. fünf Schüsse auf die stehende Rehbockscheibe aus 
100 m Entfernung;

2. fünf Schüsse auf die flüchtige Überläuferscheibe aus 
50 m oder 60 m Entfernung.

(4) Beim Prüfungsteil Flintenschießen sind zehn in glei-
cher Richtung laufende Kipphasen aus circa 35 m Ent-
fernung zu beschießen.

(5) Die Anforderungen im Büchsen- und Flintenschießen 
sind erfüllt, wenn

1. beim Büchsenschießen insgesamt fünf Treffer,

2. beim Flintenschießen fünf Treffer

erzielt werden, wobei in den beiden Büchsen-Disziplinen 
jeweils mindestens zwei Treffer erzielt werden müssen. 
Näheres wird durch Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbrau-
cherschutz geregelt.
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(2) Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, 
 erhalten von der Prüfungsstelle hierüber einen schriftli-
chen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.

§ 15 

Wiederholung der Prüfung

(1) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann die Prü-
fung auch mehrfach wiederholen.

(2) Prüflinge, die bei einer Prüfung Prüfungsabschnitte 
nicht bestanden haben, müssen bei einer Wiederholung 
nur noch diese Prüfungsabschnitte absolvieren. Die 
 bestandenen Prüfungsabschnitte sind 13 Monate gültig. 
Nach Ablauf dieser Frist muss die gesamte Jägerprüfung 
wiederholt werden.

(3) Prüflinge, die die Prüfungsteile »Schriftlicher Teil« 
und »Mündlich-praktischer Teil« vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung nicht bestanden haben, müssen beide 
Prüfungsteile nach dieser Vorschrift wiederholen.

§ 16 

Niederschrift

(1) In die Niederschrift über den Hergang der Prüfung 
sind insbesondere aufzunehmen:

1. die Namen der Mitglieder des Prüfungsausschusses, 
der Schriftführerinnen beziehungsweise Schriftführer 
und die Namen der Prüflinge;

2. die Ergebnisse in den drei Prüfungsabschnitten, ein-
schließlich des Gesamturteils;

3. im Prüfungsabschnitt »Mündlich-praktischer Teil« 
sind die gestellten Fragen und deren Bewertung zu 
 dokumentieren; bei einer Bewertung eines Prüfungs-
faches mit »nicht bestanden« sind die gegebenen Ant-
worten kurz zu skizzieren.

(2) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses, die an der Prüfung teilgenommen ha-
ben, und von der Schriftführerin beziehungsweise vom 
Schriftführer zu unterzeichnen.

(3) Die Niederschrift kann auch aufgrund einer Auf-
zeichnung auf Tonträger angefertigt werden. Näheres 
wird durch Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 
Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz ge-
regelt.

§ 17 

Rechtsfolgen bei Täuschungsversuch und  
Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften

(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Ergebnis der Prü-
fung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel zu beeinflussen oder verstößt er im 
 Prüfungsabschnitt »Jagdliches Schießen« oder »Münd-
lich-praktischer Teil« erheblich gegen die Schießvor-

mer 1 und 3 in der Regel im Gelände geprüft; die anderen 
Prüfungsfächer können im Gelände geprüft werden. Die 
Prüfungsvorsitzenden können bei ungeeigneter Witte-
rung im Einvernehmen mit der Prüfungsstelle in begrün-
deten Fällen Ausnahmen zulassen. Die Prüfung soll die 
Erfordernisse des praktischen Jagdbetriebes berücksichti-
gen und unter Zuhilfenahme von Anschauungsmaterial 
und anhand praktischer Fälle durchgeführt werden.

(2) Es wird in Prüfungsgruppen von mindestens zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses geprüft. Die Prü-
fung soll je Prüfling und Prüfungsfach in der Regel 15 
Minuten dauern. Es dürfen bis zu drei Prüflinge zusam-
men geprüft werden. Für jedes Prüfungsfach erfolgt eine 
Bewertung der Leistung der Prüflinge mit »bestanden« 
oder »nicht bestanden« (§ 13 Absatz 1).

§ 13 

Bewertung, Prüfungsergebnis

(1) Die Leistungen der Prüflinge werden in jedem Prü-
fungsabschnitt und im Prüfungsabschnitt »Mündlich-
praktischer Teil« zusätzlich in jedem Prüfungsfach wie 
folgt bewertet:

»bestanden« =  für eine Leistung, die, abgesehen 
von einzelnen Mängeln, den Anfor-
derungen entspricht oder besser ist 
oder

»nicht bestanden« =  für eine mit erheblichen Mängeln 
behaftete oder völlig unbrauchbare 
Leistung.

(2) Die Jägerprüfung ist insgesamt bestanden, wenn ein 
Prüfling den »Schriftlichen Teil«, den »Mündlich-prakti-
schen Teil« und das »Jagdliche Schießen« bestanden hat.

(3) Der Prüfungsabschnitt »Schriftlicher Teil« ist bestan-
den, wenn in jedem Prüfungsfach mindestens 13 Fragen 
richtig beantwortet sind. Der Prüfungsabschnitt »Jagd-
liches Schießen« ist bestanden, wenn die Prüflinge die 
Anforderungen nach § 10 Absatz 2 und 5 erfüllt haben. 
Der Prüfungsabschnitt »Mündlich-praktischer Teil« ist 
bestanden, wenn jedes Prüfungsfach mit »bestanden« be-
wertet wird.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses stellen das 
Ergebnis fest. In Zweifelsfällen obliegt die endgültige 
Entscheidung dem Prüfungsvorsitzenden, gegebenen-
falls unter Beteiligung der Prüfungsstelle.

(5) Die Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem 
Prüfling durch den Vorsitzenden mündlich bekanntzu-
geben. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses be-
nachrichtigt unverzüglich die Prüfungsstelle.

§ 14 

Prüfungszeugnis

(1) Prüflinge, die die Prüfung bestanden haben, erhalten 
ein Zeugnis, das von dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und der Prüfungsstelle zu unterzeichnen ist.
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(6) Dem Zulassungsantrag zur Durchführung der Prü-
fung nach Absatz 5 ist das Prüfungszeugnis nach Absatz 
4 beizufügen. Die Nachweise über die Teilnahme an 
 einem Ausbildungslehrgang nach § 6, bei dem die 
 Kenntnisse und Fertigkeiten in den noch abzulegenden 
Prüfungsteilbereichen vermittelt wurden, sind nach § 6 
Absatz 5 von der Ausbildungsstätte zu führen und nach 
§ 6 Absatz 6 nach Ablauf des Jahres, in welchem der 
 Unterricht abgeschlossen worden ist, bis zur nächsten 
Zertifizierung aufzubewahren und der obersten Jagd-
behörde oder den von ihr nach §  6 Absatz 1 Satz 3 aner-
kannten, unabhängigen Stellen auf Verlangen zur Prü-
fung vorzulegen.

§ 19 

Gleichgestellte Prüfungen

Als Jägerprüfung gelten auch:

1. die bestandene Diplomvorprüfung im Rahmen des 
Studiums der Forstwissenschaft an der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg in Verbindung mit der 
 bestandenen Prüfung im »Jagdlichen Schießen« ein-
schließlich der Waffenhandhabung und der bestande-
nen, in der Diplomprüfungsordnung vom 28. Januar 
1987 der Universität vorgeschriebenen Zusatzprüfung,

2. der erfolgreiche Abschluss des forstwissenschaftli-
chen Bachelor- oder Master-Studiengangs der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg in Verbindung mit der 
erfolgreichen Absolvierung der Jagdausbildung an der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, einschließlich 
bestandener Prüfungen in »Jagdlichem Schießen«, 
Waffenhandhabung und Jagdkunde sowie dem Nach-
weis von Praxistagen,

3. die vor dem Inkrafttreten der Diplomprüfungsordnung 
vom 28. Januar 1987 für Studierende der Forstwissen-
schaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg be-
standene Vorprüfung im Rahmen des Studiums der 
Forstwissenschaft an der Universität Freiburg,

4. die bestandene Prüfung im Fach Jagd und Fischerei an 
der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und an 
deren Vorgängereinrichtungen,

5. die bestandene Diplom- oder Bachelorvorprüfung im 
Studiengang Forstwirtschaft einschließlich der erfolg-
reich erbrachten Prüfungsleistungen in den Lehr-
fächern Zoologie, Wildökologie, Wildbiologie, Jagd-
wirtschaft und Jagdbetriebslehre in Verbindung mit 
dem Waffensachkundenachweis und den erfüllten 
Mindestanforderungen im »Jagdlichen Schießen« (ent-
sprechend der jeweils gültigen Jägerprüfungsordnung) 
an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg,

6. die vor dem 1. März 1983 bestandene Laufbahnprü-
fung für den mittleren Forstdienst.

schriften des Deutschen Jagdschutzverbandes e.V. nach 
§ 10 Absatz 2, so kann der Prüfungsausschuss den Prüf-
ling von der weiteren Teilnahme an der Prüfung aus-
schließen. Erfordert die Aufrechterhaltung der Ordnung 
oder die Sicherheit ein sofortiges Eingreifen, so kann der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses den Ausschluss 
mündlich verfügen.

(2) Wird ein Prüfling von der weiteren Teilnahme an der 
Prüfung ausgeschlossen, gilt die Prüfung in allen Teilen 
als »nicht bestanden«.

(3) Erweist sich nachträglich, dass ein Fall des Absatz 1 
vorlag oder dass Prüflinge die Zulassung zur Prüfung 
durch falsche Angaben erreicht haben, so kann die Prü-
fungsstelle, im ersten Fall nach Anhörung des Prüfungs-
ausschusses, die Prüfung für »nicht bestanden« erklären 
und das Prüfungszeugnis einziehen.

Z W E I T E R  T E I L

Jägerprüfung für Falknerinnen und Falkner 
 (eingeschränkte Jägerprüfung) und  

gleichgestellte Prüfungen

§ 18 

Eingeschränkte Jägerprüfung für die Falknerprüfung

(1) Die §§ 1 bis 17 gelten vorbehaltlich der nachfolgen-
den Absätze für die Durchführung der Jägerprüfung, die 
zur Erlangung des Falknerjagdscheins nach § 15 Absatz 
7 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes abgelegt werden muss 
(eingeschränkte Jägerprüfung).

(2) Der Anmeldung nach § 4 ist zusätzlich eine Erklärung 
beizufügen, dass eine Teilnahme an der eingeschränkten 
Jägerprüfung beabsichtigt ist. Eine ohne diese Erklärung 
abgelegte Jägerprüfung kann im Nachhinein, insbeson-
dere nach Nichtbestehen des Prüfungsabschnittes »Jagd-
liches Schießen«, nicht als eingeschränkte Jägerprüfung 
anerkannt werden.

(3) Die eingeschränkte Jägerprüfung umfasst in den Prü-
fungsabschnitten »Schriftlicher Teil« und »Mündlich-
praktischer Teil« die Prüfungsfächer des § 3 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1, 3, 4 und 5. Der Prüfungsabschnitt 
»Jagdliches Schießen« entfällt.

(4) Prüflinge, die die Prüfung bestanden haben, erhalten 
ein Zeugnis, das vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und der Prüfungsstelle zu unterzeichnen ist.

(5) Prüflinge, die die eingeschränkte Jägerprüfung für 
Falknerinnen und Falkner bestanden haben und zu einem 
späteren Zeitpunkt einen Jahresjagdschein nach § 15 Ab-
satz 5 des Bundesjagdgesetzes erwerben wollen, müssen 
den Prüfungsabschnitt »Jagdliches Schießen«, sowie  
die in den Prüfungsabschnitten »Schriftlicher Teil« und 
»Mündlich-praktischer Teil” in Absatz 3 ausgenomme-
nen Teilbereiche nachholen.
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Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der 
Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Nord rhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-
Anhalt und dem Land Schleswig-Holstein über die Be-
stimmung einer innerstaatlichen Institution nach dem 
Gesetz zu dem Übereinkommen vom 9. September 1996 
über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen 
in der Rhein- und Binnenschifffahrt (Bilgenentwässe-
rungsverband-Staatsvertrag) – GBl. 2010 S. 1060 – ist 
nach seinem Artikel 4 Satz 2 am 28. Dezember 2010 in 
Kraft getreten.

stuttgart, den 18. Januar 2011 Wicker

Bekanntmachung des Staatsministeriums 
über die Gegenstandslosigkeit des 

Vierzehnten Staatsvertrages zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge

Vom 20. Januar 2011

Der am 10. Juni 2010 unterzeichnete Vierzehnte Staats-
vertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Vierzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) – GBl. 
2010, S. 761 – zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Bran-
denburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, 
dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land 
Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und  
dem Freistaat Thüringen ist nach seinem Artikel 4 Abs. 2 
Satz 2 gegenstandslos geworden.

stuttgart, den 20. Januar 2011 Wicker

Rechtsverordnung  
des Regierungspräsidiums Karlsruhe  
zur Änderung der Rechtsverordnung  

vom 6. April 1979 über das Verbot  
der Prostitution im Stadtkreis Karlsruhe

Vom 14. Januar 2011

Auf Grund von Artikel 297 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 
des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) 
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) und § 2 der Verord-
nung der Landesregierung über das Verbot der Prostitu-
tion vom 3. März 1976 (GBl. S. 290) in Verbindung mit 
§ 120 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 

D R I T T E R  T E I L

Schlussbestimmungen

§ 20 

Fehlen einer Beleihung

(1) Fehlt eine Beleihung nach § 14 Absatz 3 des Landes-
jagdgesetzes, ist Prüfungsstelle im Sinne dieser Verord-
nung und nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 das Kreis-
jagdamt. Für die Festsetzung der Prüfungsgebühren gilt 
in diesem Fall das Landesgebührengesetz.

(2) Mehrere Kreisjagdämter können einen oder mehrere 
gemeinsame Prüfungsausschüsse nach § 1 Absatz 2 bil-
den. Wenn im Bereich eines Kreisjagdamtes eine zu ge-
ringe oder zu hohe Zahl von Prüflingen die Prüfung able-
gen will, kann die obere Jagdbehörde die Bewerberinnen 
beziehungsweise Bewerber einem anderen Kreisjagdamt 
zuweisen. Das abgebende Kreisjagdamt entscheidet über 
die Zulassung.

(3) Die obere Jagdbehörde bestimmt ein oder mehrere 
Kreisjagdämter, die mit der Durchführung der Jägerprü-
fung betraut werden.

(4) Die oberste Jagdbehörde setzt die Termine des 
»Schriftlichen Teils« der Prüfung landeseinheitlich fest. 
Sie gibt die Prüfungsfragen, die Musterlösungen sowie 
einen Bewertungsschlüssel vor. Sie kann diese Aufgaben 
auch an ein Regierungspräsidium übertragen.

(5) Feststellungen des Kreisjagdamtes nach § 14 erfol-
gen durch den Vorsitzenden des Kreisjagdamtes.

§ 21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Jägerprüfungsordnung vom 
20. Juli 2006 (GBl. S. 270) außer Kraft.

stuttgart, den 7. Februar 2011 Köberle

Bekanntmachung des Staatsministeriums 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrags 

über die Bestimmung einer innerstaatlichen 
Institution nach dem Gesetz zu dem 

Übereinkommen vom 9. September 1996 
über die Sammlung, Abgabe und Annahme 

von Abfällen in der Rhein- und 
Binnenschifffahrt (Bilgenentwässerungs-

verband-Staatsvertrag)

Vom 18. Januar 2011

Der am 11. Oktober 2008 unterzeichnete Staatsvertrag 
zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat 
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rich-Straße – Karl-Wilhelm-Platz – Karl-Wilhelm- 
Straße – Durlacher-Tor-Platz – Kaiserstraße – Wald- 
horn straße – Zirkel – Herrenstraße – Karlstor – Kriegs-
straße – Ettlinger-Tor-Platz – Ettlinger Straße – Rüp-
purrer Straße – Stuttgarter Straße – Sybelstraße – Lui-
senstraße – Morgenstraße – Wielandtstraße – Rüpurrer 
Straße – Mendelssohnplatz.

Die genannten Straßen und Plätze gehören zum Sperr-
bezirk, soweit sie seine Begrenzung bilden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Brunnenstraße zwischen 
Kaiserstraße und Zähringer Straße«

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

karlsruhe, den 14. Januar 2011 Dr. Kühner

Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602) wird die Rechtsverordnung des Regie-
rungspräsidiums Karlsruhe über das Verbot der Prosti-
tution im Stadtkreis Karlsruhe vom 6. April 1979 (GBl. 
S. 214), zuletzt geändert durch Rechtsverordnung des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 1. Februar 1988 
(GBl. S. 98) wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

»§ 1

(1) Personen, die der Prostitution nachgehen, dürfen sich 
zu diesem Zwecke nicht innerhalb eines Sperrbezirks 
aufhalten, der durch folgende Straßen und Plätze be-
grenzt wird:

Mendelssohnplatz – Ludwig-Erhard-Allee – Wol-
fartsweierer Straße – Gottesauer Platz – Georg-Fried-
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